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Vermögensteuer: 
Ungerecht, ineffizient,
überflüssig

Die Wiederbelebung der Vermögensteu-
er bildet neben einer Erhöhung der Ein-
kommensteuer-Spitzensätze ein Kernele-
ment der aktuellen Debatte über die Ge-
rechtigkeit des deutschen Steuersys-
tems. Die faire Verteilung der Steuerlas-
ten ist ein nachvollziehbares Anliegen,
hinter dem sich allerdings auch fiskalische
(Länder-)Interessen verbergen, die gerne
durch populäre Verwendungszwecke
übertüncht werden. Wenn es nur um ei-
ne andere Lastverteilung ginge, dann
müssten solche Forderungen aufkom-
mensneutral mit Vorschlägen zur Entlas-
tung der Steuerpflichtigen an anderer
Stelle verknüpft werden. Dies wäre für die
Belastungstransparenz von Vorteil und
würde auch davor schützen, den Blick
einseitig auf tatsächliche oder vermeint-
liche Steuerlücken zu richten.

Die folgenden Überlegungen beziehen
sich insbesondere auf die erneute Einfüh-
rung einer persönlichen allgemeinen Ver-
mögensteuer (vgl. Scherf 2011, 380 ff.).
Temporäre Sonderabgaben auf Vermö-
gen bleiben unbeachtet, weil sie weitge-
hend dieselben Probleme aufwerfen und
dem Gerechtigkeitsziel weder systema-
tisch, noch dauerhaft dienen. Die Erb-
schaftsteuer wird als alternativer Ansatz-
punkt für eine verstärkte Vermögensbe-
steuerung am Rande berücksichtigt.

Besteuerung der Vermögens -
erträge

Die Vermögensteuer lässt sich im Wesent-
lichen mit der Besteuerung nach der Leis-
tungsfähigkeit und dem Ziel einer gleich-
mäßigeren Vermögensverteilung rechtfer-
tigen. Infolgedessen stellt sich zunächst
die Frage, inwieweit Vermögen ergänzend
zum persönlichen Einkommen als Indi-

kator der steuerlichen Leistungsfähigkeit
herangezogen werden soll. Wenn es nur
um die Vermögenserträge geht, ist die
Antwort klar: Soweit sie im Rahmen ei-
ner synthetischen Einkommensteuer er-
fasst werden, bedürfen sie keiner weite-
ren separaten Besteuerung.

Das gilt sogar dann, wenn man den Ver-
mögenserträgen eine erhöhte Leistungs-
fähigkeit zubilligt. Vermögenserträge gel-
ten als fundierte Einkommen, die im Ver-
gleich zu Arbeitseinkommen müheloser
erzielbar, sicherer und mit einem zusätz-
lichen Freizeitnutzen verbunden sind. Das
mag plausibel erscheinen, doch verzich-
tet die synthetische Einkommensteuer aus
gutem Grund auf eine Differenzierung
nach nicht messbaren subjektiven Grö-
ßen und beschränkt sich auf das mess-
bare Ergebnis Einkommen. Eine dennoch
gewünschte Zusatzbelastung der Vermö-
genserträge ließe sich zudem im Rahmen
der Einkommen- und Körperschaftsteu-
er erreichen, erfordert also keine eigen-
ständige Vermögensteuer.

Dagegen spricht, dass eine synthetische
Einkommensteuer alle (auch fundierte)
Einkunftsarten unabhängig von ihrer Quel-
le gleichmäßig belasten soll. Ferner stellt
sich bei differenzierter Belastungsabsicht
das Problem der Aufspaltung von Misch-
einkünften (z.B. Gewinne) in Arbeits- und
Kapitaleinkünfte (vgl. Wissenschaftlicher
Beirat beim BMF 1989, 29). Eine Alter-
native wäre die generelle Anhebung der
Einkommensteuersätze im oberen Ein-
kommensbereich. Sie kann damit begrün-
det werden, dass Vermögenserträge dort
tendenziell stärker ins Gewicht fallen (vgl.
Wissenschaftlicher Beirat beim BMF
1989, 31). Der Zusammenhang von Ein-
kommen und Vermögen ist jedoch kei-
neswegs eindeutig, so dass die (unter An-
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Zur Diskussion gestellt

reizaspekten ohnehin fragliche) Anhebung der Grenzsteu-
ersätze Vermögensbesitzer nicht sonderlich gezielt trifft.

In der Praxis werden Kapitaleinkommen heute nicht extra
belastet, sondern begünstigt, teils durch lückenhafte Erfas-
sung, teils durch bewusst eingeräumte Steuervorteile. Inte-
ressanterweise fallen solche Verstöße gegen die Steuerge-
rechtigkeit auch in die Verantwortung von Politikern, die sich
heute für die Vermögensteuer aussprechen. Wer gebilligt
hat, dass Zinsen und Dividenden durch die Abgeltungsteu-
er anders und in der Spitze geringer besteuert werden als
Arbeitseinkommen, sollte erst einmal diesen Fehler korrigie-
ren und die horizontale Einkommensteuergerechtigkeit wie-
derherstellen. Der Versuch, die Lücken der Kapitaleinkom-
mensbesteuerung indirekt über eine Vermögensteuer zu kor-
rigieren, ist ein Irrweg, der nicht zu einer systematischen
Gleichbehandlung aller Einkommensarten führt.

Besteuerung des Vermögensbesitzes

Zur Begründung einer gesonderten Besteuerung des Ver-
mögens kann das Leistungsfähigkeitsprinzip nur herange-
zogen werden, wenn der Vermögensbesitz als solcher eine
besondere Leistungsfähigkeit etabliert, die über die Vermö-
genserträge hinausreicht. In diesem Kontext wird darauf hin-
gewiesen, dass Vermögensbesitz mit finanzieller Unabhän-
gigkeit und Sicherheit, größerer Kreditfähigkeit, ökonomi-
scher Macht und gesellschaftlichem Ansehen einhergeht.
Akzeptiert man die Relevanz dieser Faktoren für die persön-
liche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, so lässt sich neben
der Einkommensteuer eine Vermögensteuer rechtfertigen,
die am Vermögensbestand anknüpft und ertraglose Ver-
mögen belastet.

Letzteres stellt nur dann ein grundlegendes Problem dar,
wenn man eigentlich die Vermögenserträge besteuern und
Eingriffe in die Vermögenssubstanz vermeiden will. Konjunk-
turpolitisch von Nachteil ist die ertragsunabhängige Belas-
tung der Unternehmen aber in jedem Fall, wenngleich sie
durch Steuerstundung entschärft werden kann. Bezüglich
der Steuergerechtigkeit muss man sehen, dass die pro-
zentuale Belastung mit steigender Rendite der tatsächlichen
Vermögenserträge sinkt. Eine proportionale Besitzsteuer
wirkt daher regressiv, wenn sich überdurchschnittliche Ist-
Erträge auf Steuerpflichtige mit hohem Vermögen konzent -
rieren.

Die Begründung der Vermögensteuer mit einer besonde-
ren Leistungsfähigkeit des Vermögensbesitzes ist funda-
mental umstritten. Ansehen und Einfluss einer Person hän-
gen nicht nur, nicht einmal in vorhersehbarer Weise vom Ver-
mögen ab. Zudem werden Einkommensrisiken allgemein
durch das soziale Sicherungssystem gemildert. Schließlich
lassen sich die angeführten Faktoren nur schwer für Steu-

erzwecke konkretisieren. Das Leistungsfähigkeitsprinzip lie-
fert mithin alles andere als eine valide Grundlage für die Ver-
mögensteuer.

Was übrig bleibt, ist das Verteilungsargument. Die Vermö-
gensteuer soll der Vermögenskonzentration entgegenwir-
ken und eine gleichmäßigere Vermögensverteilung herbei-
führen. Freilich ist zu bezweifeln, dass die Umverteilungs-
funktion tatsächlich erfüllt wird, zumal der Staat seine Ein-
nahmen nicht den Ärmeren zwecks Vermögensbildung zur
Verfügung stellt. Zu Zeiten der Erhebung der Vermögensteu-
er war das Aufkommen jedenfalls relativ gering (1996: 9 Mrd.
DM). Anhänger einer erneuerten Vermögensteuer schätzen
das mögliche Aufkommen optimistisch auf über 11 Mrd.
Euro pro Jahr (vgl. Bach und Beznoska 2012, 17). Selbst
das wären nur 2% des gesamten Steueraufkommens (2012:
600 Mrd. Euro), etwa so viel wie die Grundsteuer (1,8%) und
weniger als die Tabaksteuer (2,4%).

Hinzu kommt, dass ein großer Teil des potenziellen Steuer-
aufkommens auf Betriebsvermögen basiert. Auch die Be-
fürworter einer allgemeinen Vermögensteuer konzedieren
überwiegend, dass eine merkliche Zusatzbelastung des Be-
triebsvermögens Investitionen und Arbeitsplätze in Deutsch-
land gefährden kann. Aus diesem Grund werden regelmä-
ßig entsprechende Steuervergünstigungen eingeplant. Sie
bewirken aber eine verfassungsrechtlich problematische un-
gleichmäßige Besteuerung der verschiedenen Vermögens-
arten, die der horizontalen Steuergerechtigkeit zuwiderläuft
und auch die Umverteilungsfunktion beeinträchtigt. 

Man muss in diesem Kontext aber auch beachten, dass
die Unternehmen eine laufende Vermögensteuer als Kos-
tenfaktor kalkulieren und wenigstens teilweise auf die Kun-
den überwälzen. Der Staat trägt gesamtwirtschaftlich zur
Überwälzung bei, indem er die Einnahmen aus der Vermö-
gensteuer nachfragewirksam verwendet, vor allem für hö-
here Staatsausgaben, voraussichtlich weniger für Steuer-
senkungen. Dadurch trifft die Steuer effektiv nur zum Teil
die Vermögensbesitzer, was die befürchteten Investitions-
und Beschäftigungseffekte relativiert, die intendierten Ver-
teilungswirkungen jedoch weiter herabsetzt.

Insgesamt ist von einer Vermögensteuer auch hinsichtlich
des Verteilungsziels wenig zu erwarten. Die Kritik an der sehr
ungleichmäßigen Vermögensverteilung erscheint nachvoll-
ziehbar, doch eine maßvolle laufende Besteuerung des per-
sönlichen Vermögens löst das Problem nicht. Sie stellt nur
eine symbolische Korrektur dar, die mit unerwünschten Ne-
benwirkungen verbunden ist. Wer eine gleichförmigere Ver-
mögensverteilung anstrebt, sollte vielmehr darauf hinwirken,
die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen zu
stärken. Die Attraktivität einer solchen Beteiligung hat sich
durch die Abgeltungsteuer leider zugunsten der oberen Ein-
kommensklassen verschoben.
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Probleme der Vermögensbewertung

Sollte sich die Politik trotz fraglicher Begründung für eine
Wiederbelebung der Vermögensteuer entscheiden, dann
wird sie mit ernsthaften Gestaltungsproblemen konfron-
tiert. Bemessungsgrundlage der Vermögensteuer wäre das
Gesamtvermögen nach Abzug eventueller sachlicher und
persönlicher Freibeträge. Ein gravierendes Problem bildet
hierbei die monetäre Bewertung der unterschiedlichen Ver-
mögensgegenstände.

In Deutschland sollte die sogenannte Einheitsbewertung
eine gleichmäßige Bewertung unterschiedlicher Vermögens-
arten und die einheitliche Verwendung dieser Werte bei Ver-
mögensteuer, Erbschaftsteuer und Grundsteuer gewährleis-
ten. Diese Idee wurde jedoch nicht zufriedenstellend um-
gesetzt. In der Praxis kam es zu einer ungleichmäßigen,
teilweise willkürlichen Bewertung, vor allem des Grundver-
mögens. Daher war die Einheitsbewertung verfassungswid-
rig (vgl. BVerfGE 93, 121), was zur Aussetzung der Vermö-
gensteuer führte. Die ungleiche Besteuerung des Vermö-
gens verzerrte zudem die Entscheidungen über die Vermö-
gensanlage, insbesondere zugunsten der Immobilien.

Ohne befriedigende Regelung der Vermögensbewertung
ist die Vermögensteuer nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar. Das Problem besteht darin, eine kontinuierliche, zeit-
nahe, den Verkehrswert der Vermögensgegenstände wi-
derspiegelnde Bewertung für alle Vermögen sicherzustel-
len. Das erbschaftssteuerliche Bewertungsrecht mag zwar
die verkehrswertorientierte Ermittlung für Immobilien und
Betriebe erleichtern (vgl. Bach und Beznoska 2012, 
12–13). Man darf aber die sehr viel größere Masse der Be-
wertungen im Rahmen einer laufenden Vermögensteuer
nicht unterschätzen.

Der hierfür erforderliche Aufwand steht in keinem günstigen
Verhältnis zum Steueraufkommen (vgl. Wissenschaftlicher
Beirat beim BMF 2013, 56–57). Zur Schmälerung des Po-
tenzials trägt bei, dass Vermögensteile, für die keine Ver-
kehrswerte zur Verfügung stehen, zurückhaltend geschätzt
werden müssen, um das Risiko von Überbewertungen und
Rechtsstreitigkeiten zu begrenzen. Außerdem ist zu beach-
ten, dass in wirtschaftlichen Krisenzeiten auch die Vermö-
genswerte sinken (vgl. Institut der deutschen Wirtschaft
Köln 2010, 7).

Alternativen zur Vermögensteuer

Angesichts der schwierigen Vermögensbewertung muss
man die Abschaffung der Vermögensteuer nicht bedauern.
Eine Steuer, die ihre Hauptziele systematisch verfehlt hat,
wirft die Frage auf, ob sich die Ziele nicht besser durch ei-
ne andere Art des steuerlichen Zugriffs erreichen lassen. Die

umgekehrte Dualisierung der Einkommensteuer im Sinne
der Höherbelastung der Vermögenserträge erscheint jedoch
ebenso wenig zielkonform wie die Erhöhung der Einkom-
mensteuersätze. Wer die Vermögenden treffen will, darf nicht
gerade die Einkommen, die in den oberen Einkommensklas-
sen eine beachtliche Rolle spielen, durch eine Abgeltung-
steuer privilegieren.

Ohne eine Reintegration der Kapitaleinkommen in die per-
sönliche Einkommensteuer wird es keine horizontale und
somit auch keine vertikale Steuergerechtigkeit geben. Hin-
zutreten sollte eine konsequentere Besteuerung von Ver-
äußerungsgewinnen. Die Beschränkung auf realisierte Wert-
zuwächse ist zwar suboptimal, weil sie das Halten von Ver-
mögensteilen fördert, die im Wert gestiegen sind. Unreali-
sierte Wertzuwächse lassen sich jedoch nur schwer ermit-
teln; hier ergeben sich dieselben Probleme wie bei der Ein-
heitsbewertung der Vermögensbestände.

Neben einer möglichst weitreichenden Rückkehr zur syn-
thetischen Einkommensteuer  könnte man die von der Ver-
mögensteuer wahrgenommenen Aufgaben teilweise auf die
Erbschaftsteuer übertragen. Sie besteuert das Vermögen
nicht kontinuierlich, sondern erst im Todesfall. Da in Deutsch-
land der Erbanfall besteuert wird, weil die Leistungsfähigkeit
des Erben zunimmt, müsste eine stärker zugreifende Erb-
anfallsteuer den Verzicht auf die Vermögensteuer ausglei-
chen. Diese Lösung würde die Vermögensbesteuerung ins-
gesamt nachdrücklich vereinfachen, weil Vermögenswerte
zum Zwecke der Erbschaftsbesteuerung nur in verhältnis-
mäßig wenigen Fällen ermittelt werden müssen.

Man kann einwenden, dass die heutige Erbschaftsteuer ih-
rerseits Mängel aufweist. Sie besteuert Erbschaften mit ho-
hen Grenzsteuersätzen von bis zu 50% und nimmt gleich-
zeitig große Teile der Bemessungsgrundlage von der Be-
steuerung aus. Zu erwähnen sind insbesondere die hohen
allgemeinen Freibeträge, die Vergünstigungen für vermiete-
te Grundstücke und selbstgenutzte Familienheime sowie die
Tarifbegrenzung und der Verschonungsabschlag für Be-
triebsvermögen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim BMF
2012, 37). Eine gleichmäßige, von der Vermögensstruktur
unabhängige Besteuerung der Erbschaften ist mithin nicht
gesichert. Dies wäre freilich bei einer allgemeinen Vermö-
gensteuer auch nicht anders und unterstreicht eher den Be-
fund, dass jede (Vermögens-) Besteuerung ihr Gerechtig-
keitsziel aufgrund sachlicher und persönlicher Steuerver-
günstigungen zu verfehlen droht.

Fazit

Angesichts der Defekte des Einkommensteuersystems und
der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung ver-
dient der Appell, die Vermögensteuer zu reanimieren, eine
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gewisse Sympathie. Bei Lichte betrachtet führt dieser Weg
aber nicht zum Ziel. Die Vermögensteuer ist weder mit dem
Leistungsfähigkeitsprinzip noch mit dem Ziel einer gleich-
mäßigeren Vermögensverteilung stichhaltig zu begründen.
Insbesondere die aufwendige, kaum zufriedenstellend lös-
bare Vermögensbewertung steht einer horizontal gerech-
ten Belastung entgegen und verhindert auch eine pas sable
Relation zwischen Erhebungskosten und Steueraufkommen.
Da ihre Funktionen sehr gut durch eine synthetische Ein-
kommensteuer in Kombination mit einer wirksamen Erb-
schaftsteuer wahrgenommen werden können, ist die im
Zweifel ungerechte, gewiss aber komplizierte und aufkom-
mensschwache Vermögensteuer überflüssig. Sie eignet sich
speziell nicht dafür, andere Defekte des Steuersystems wett-
zumachen. Solche Bemühungen führen selten zu einer bes-
seren Steuerlastverteilung, sondern begünstigen eine un-
systematische und nur scheinbar soziale Steuerpolitik.
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Verfassungsfragen der Vermögensteuer

Bei der verfassungsrechtlichen Beurteilung des Projekts ei-
ner Wiedereinführung der seit 1995 ausgesetzten Vermö-
gensteuer1 stellen sich alle Grundfragen des Steuerverfas-
sungsrechts: Steuerbegriffliche Grenzen sind ebenso zu be-
achten wie steuerverfassungsrechtliche Gleichheitsproble-
me und die Frage nach eigentumsrechtlichen Grenzen von
Besteuerung.2 Dabei wird von vornherein darauf zu achten
sein, eine möglichst saubere Trennung zwischen ökonomi-
scher Vernunft einerseits, dem verfassungsrechtlichen Rah-
men andererseits zu beachten und nicht ökonomisch Sinn-
volles zum verfassungsrechtlichen Postulat zu erklären.3 Dies
zu verkennen bildet eine der Gefahren einer zu weitreichen-
den Konstitutionalisierung des Steuerrechts.4 Die Vermö-
gensteuer erweist sich so als Brennspiegel für die Proble-
me des Steuerverfassungsrechts.

Der kompetenzrechtliche Begriff »Vermögen -
steuer« – die steuerliche Typenlehre zwischen
Freiheit und Einhegung des Steuergesetzgebers

Der föderale Staatsaufbau Deutschlands führt zu einer bun-
desstaatlichen Finanzverfassung, welche die Steuerkom-
petenzen zwischen Bund und Ländern (sowie den Gemein-
den) aufteilt. Dazu müssen einzelne Steuerarten benannt
werden. Vor allem der die Steuererträge aufteilende Arti-
kel 106 des Grundgesetzes, verwendet zahlreiche Steu-
erbegriffe, darunter in seinem Absatz 2 Nr. 1 den Begriff
»Vermögensteuer«. Die in den Kompetenznormen des
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1 BVerfGE 93, 121; das Gesetz wurde seinerzeit nicht für nichtig erklärt, son-
dern die Erhebung der Vermögensteuer wurde untersagt; der Unterschied
besteht in der praktischen Konsequenz darin, dass eine Sperrwirkung für
die Länder besteht, eigene Vermögensteuergesetze einzuführen.

2 Für einen Überblick Waldhoff (2007, § 116 Rdnr. 98 ff.).
3 Zu dem Konzept der Verfassung als »Rahmenordnung« Böckenförde (1991,

S. 11).
4 Näher Waldhoff (2011).
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Grundgesetzes verwendeten Einzelsteuerbegriffe müs-
sen einen materiellen Gehalt als Vorgabe für die Steuer-
gesetzgebung haben, wenn man ein völlig freies Steuer-
erfindungsrecht des Gesetzgebers aufgrund der Struktur
der bundesstaatlichen Finanzordnung verneint und die
Kompetenznormen einen abgrenzenden Charakter be-
halten sollen (vgl. Waldhoff 1997, S. 182 ff.). Zwischen den
beiden vertretenen Extremen – freies Steuererfindungs-
recht des Bundes einerseits (vgl. Wendt 2008, § 139
Rdnr. 29 ff.). Zementierung der vorgefundenen Steuer-
ordnung andererseits (vgl. Wacke 1950, S. 63 f.) – sucht
die sog. steuerliche Typenlehre den materiellen Gehalt der
Einzelsteuerbegriffe des Grundgesetzes dadurch zu be-
stimmen, dass diese an den in der deutschen Steuerge-
schichte überkommenen Typus der jeweiligen Steuerart
anknüpfen. Was bedeutet das für den Begriff der Vermö-
gensteuer? Dieser knüpft als »Typenbegriff« nur insofern
an ein Konzept der »Sollertragsteuer« an, als dass der
Gesetzgeber erwarten darf, dass die Steuer regelmäßig
und unter normalen Bedingungen aus den Erträgen eines
Vermögens entrichtet werden kann. Es kann demgegen-
über daraus nicht gefolgert werden, dass – falls dies nicht
(stets) gelingt – dies sogleich zur Verfassungswidrigkeit der
Vermögensteuer führt. Die Mehrheitsmeinung im Vermö-
gensteuerbeschluss des Bundesverfassungsgerichts hat
dies enger gesehen, das Sondervotum des dissentieren-
den Richters Böckenförde übte Zurückhaltung bei der ma-
teriellen Aufladung der Steuerbegriffe. Das Bundesverfas-
sungsgericht wird bald Gelegenheit haben, zu der Lehre
von den steuerlichen Typenbegriffen am Beispiel der Kern-
brennstoffsteuer Stellung zu nehmen.5

Exkurs: Die einmalige Vermögensabgabe – 
Ausnahmeinstrument zur Krisenbewältigung

Die einmalige Vermögensabgabe nach Art. 106 Abs. 1
Nr. 5 GG unterscheidet sich von einer laufend erhobenen
Vermögensteuer u.a. dadurch, dass ihr Ertrag ausschließ-
lich dem Bund zusteht. Entstehungsgeschichte und syste-
matischer Regelungszusammenhang (in derselben Norm ist
der Lastenausgleich erwähnt) zeigen, dass die einmalige
Vermögensabgabe nur in Ausnahmesituationen erhoben
werden darf, die mit der Bewältigung der Nachkriegslasten
vergleichbar sind (vgl. Kirchhof 2011 S. 189; Hey 2012, S. 10,
23 ff.). Die derzeitige europäische Finanz- und Verschul-
dungskrise erreicht dieses Niveau (noch) nicht (vgl. Kirch-
hof 2012, S. 179 ff.; 184 ff.). Bei einer Realisierung der von
Deutschland zur Bewältigung der europäischen Verschul-
dungskrise eingegangenen Verpflichtungen, könnte diese
Schwelle freilich erreicht werden, etwa wenn zusätzliche Zah-
lungen in vergleichbarer Höhe zu dem Volumen eines Bun-
deshaushalts anfallen sollten.

Die Frage des Eigentumsschutzes – dogmatische
Konstruktionen und die Frage der Substanz -
besteuerung

Der in der Begründung wie in der Bindungswirkung ohne-
hin zweifelhafte sog. steuerverfassungsrechtliche Halbtei-
lungsgrundsatz aus der Vermögensteuerentscheidung des
Bundesverfassungsgerichts von 19956 ist 2006 endgültig
auch vom Zweiten Senat des Gerichts aufgegeben worden.7

Er war niemals wirklich praktikabel. Sein verfassungsrechts-
dogmatischer Hintergrund bestand darin, dass bei einem
Eingriff der Steuererhebung in das Eigentumsfreiheitsrecht
(Art. 14 GG) der in der Grundrechtsdogmatik übliche Aus-
gleich über den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der
Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit einer Steuererhebung
nicht funktioniert. Verhältnismäßigkeitsprüfung bedeutet die
Herstellung einer Zweck-Mittel-Relation: Ist das eingesetz-
te Mittel geeignet, erforderlich und angemessen zur Errei-
chung des intendierten Ziels? Besteuerung zur Finanzierung
der Staatsaufgabenerfüllung ist nun freilich stets »geeig-
net« und auch »erforderlich« zur Zielerreichung; würde das
Verfassungsgericht dann auch noch die Angemessenheit
der Steuerhöhe in Relation zu Umfang und Qualität der
Staatsaufgabenerfüllung bewerten, gerierte es sich als Su-
per-(haushalts-)gesetzgeber und würde eine Kernaufgabe
von Politik übernehmen. Dies erkennend wich der Zweite
Senat im Vermögensteuerbeschluss von 1995 in die Quan-
tifizierung aus: An die Stelle einer Abwägung trat die letzt-
lich gegriffene Halbteilung zwischen Staat und Bürger als
Besteuerungsgrenze. Wir haben es hier mit einem Dilem-
ma zu tun: Vertritt man die Auffassung, dass Besteuerung
in das Eigentum eingreift, ist es sehr schwierig, eine juris-
tisch valide Grenze zu ziehen; kapituliert man vor dieser
Herausforderung, bleibt die wichtigste Beeinträchtigung der
Bürger im vermögensrechtlichen Bereich hinsichtlich der Hö-
he der Belastung verfassungsexemt. In einer Entscheidung
aus dem Jahr 2006 sucht der Zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichts nun doch eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung bei weitreichender Zurückhaltung bei der Beurteilung
der Angemessenheit der Steuerhöhe durchzuführen.8 Die
Bedeutung dieses neuen Ansatzes in Bezug auf die Höhe
der (Vermögen-)Steuerbelastung bleibt abzuwarten, dürfte
weniger in der Begrenzung generell-abstrakter steuerlicher
Regelungen, als in der verfassungsrechtlichen Erfassung
und Abwehr von »Ausreißern« im Einzelfall liegen.

Eine nur im Einzelfall eintretende Substanzbesteuerung führt
als solche nicht zur Verfassungswidrigkeit einer steuerlichen
Regelung (vgl. Hey 2012, S. 39 ff.). Auch ein vorüberge-
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5 Vorlagebeschluss des FG Hamburg vom Mai 2013, Az. 4 K 270/11.

6 BVerfGE 93, 121 (138): »Die Vermögensteuer darf deshalb zu den übrigen
Steuern auf den Ertrag nur hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbe-
lastung des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, ab-
ziehbaren Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in der Nähe der hälf-
tigen Teilung zwischen privater und öffentlicher Hand verbleibt ...«.

7 BVerfGE 115, 97 (110 ff.).
8 Siehe oben Fn. 6 sowie Waldhoff (2007. Rdnr. 116 ff.).
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hendes Marktumfeld, in dem es schwierig ist, ausreichen-
de Erträge zu erwirtschaften, lässt die Verfassungsmäßig-
keit einer auf Dauer angelegten Vermögensbesteuerung
grundsätzlich unberührt, da die Verfassungsmäßigkeit nicht
von schwankenden Marktbedingungen abhängen kann. Dies
mag bei einer Steuergestaltung, bei der die Steuerlast ge-
nerell nicht aus Erträgen erwirtschaftet werden kann, anders
gesehen werden.

Gleichheitsrechtliche Probleme – Bewertungs -
fragen und Verschonung von Betriebsvermögen

Steuerverfassungsrechtlicher Hauptprüfungsmaßstab ist
auch bei der Vermögensteuer der allgemeine Gleichheits-
satz. Dieser wird in der verfassungsgerichtlichen Judikatur
sachbereichsspezifisch für die Bedürfnisse des Steuerrechts
zugeschnitten. Zusammenfassend ergibt sich danach Fol-
gendes (aus der Entscheidung zur »Pendlerpauschale« bei
der Einkommensteuer): »Im Bereich des Steuerrechts hat
der Gesetzgeber bei der Auswahl des Steuergegenstan-
des und bei der Bestimmung des Steuersatzes einen weit-
reichenden Entscheidungsspielraum ... Die grundsätzliche
Freiheit des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte zu be-
stimmen, an die das Gesetz dieselben Rechtsfolgen knüpft
und die es so als rechtlich gleich qualifiziert, wird hier, ins-
besondere im Bereich des Einkommensteuerrechts, vor al-
lem durch zwei eng miteinander verbundene Leitlinien be-
grenzt: durch das Gebot der Ausrichtung der Steuerlast
am Prinzip der finanziellen Leistungsfähigkeit und durch das
Gebot der Folgerichtigkeit ...«9 Entscheidungserheblich im
Vermögensteuerbeschluss von 1995 war, dass bei einheit-
lichem Steuersatz – seinerzeit 0,5% des Gesamtvermögens
– bei der Ermittlung der Steuerbemessungsgrundlage un-
terschiedliche Bewertungsverfahren zur Anwendung kamen,
die Vermögensteile unrealistisch bewerteten. In den Wor-
ten des Gerichts: »Bestimmt der Gesetzgeber für das ge-
samte steuerpflichtige Vermögen einen einheitlichen Steu-
ersatz, so kann eine gleichmäßige Besteuerung nur in den
Bemessungsgrundlagen der je für sich zu bewertenden wirt-
schaftlichen Einheiten gesichert werden.«10 Insbesondere
betraf dies das nach veralteten Einheitswerten bewertete
Grundvermögen im Vergleich etwa zu Bargeld oder Wert-
papieren.11 Auch die gleicheitswidrige Gestaltung einer Steu-
erbemessungsgrundlage konnte so zur Gleichheitswidrig-
keit des gesamten Gesetzes führen. Ob und wie dieses Be-
wertungsproblem zu lösen ist, erscheint offen.

Es stellen sich noch weitere gleichheitsverfassungsrechtli-
che Probleme. Verschiedene der z.Z. diskutierten Entwürfe
zur Wiedereinführung einer Vermögensteuer wollen in un-
terschiedlichem Ausmaß Betriebsvermögen befreien. Hin-

tergrund ist einmal die Vermeidung negativer wirtschaftlicher
Folgen, zum anderen auch die im Erbschaftsteuerbeschluss
von 1995 geforderte Begünstigung »mittelständischer« Un-
ternehmen.12 Bei einer solchen Befreiung handelt es sich
um eine steuerliche Lenkungsmaßnahme in Form einer Steu-
erverschonung, also um eine steuerliche Subvention, nicht
um die Abbildung steuerlicher Leistungsfähigkeit, denn ei-
ne etwaige stärkere Gemeinwohlbindung schlägt sich be-
reits im geringeren Wert derartiger Vermögensbestandteile
nieder.13 Die verfassungsrechtlichen Maßstäbe für steuerli-
che Lenkungsnormen sind jedoch noch nicht voll entfaltet
(vgl. umfassend Wernsmann 2005). Dabei birgt die Forde-
rung der neueren Rechtsprechung, dass sich der Lenkungs-
zweck sowohl im Gesetzgebungsverfahren, als auch im
Steuertatbestand niederschlagen muss14, keine unüberwind-
baren Probleme. Die offene Flanke bildet die Zielgenauigkeit
der Verschonungstatbestände. Dazu gehört die sachgerech-
te Abgrenzung des Kreises der Begünstigten. Hier bleibt ins-
besondere abzuwarten, ob bzw. inwieweit das Bundesver-
fassungsgericht auf Hinweise aus der Ökonomie eingehen
wird, dass die Verschonung von Betriebsvermögen im Re-
gelfall überflüssig ist, ja ökonomisch schädlich sein kann.15

Bisher wurden Lenkungs-/Verschonungsnormen eher auf
ihre Plausibilität, denn auf die Evidenz ihres Lenkungserfol-
ges hin gerichtlich kontrolliert.16 Zu prüfen wäre damit auch,
ob die Typisierungsrechtsprechung für Lenkungszwecke
modifiziert werden sollte.

Die für die Erbschaftsteuer diagnostizierte Zielungenauigkeit
gilt mit Einschränkungen auch für die Vermögensbesteue-
rung. Auch hier sind Gestaltungsoptionen in der Abgren-
zung zwischen Privat- und Betriebsvermögen möglich und
naheliegend, um die Steuer zu minimieren oder zu vermei-
den. Nach der verfassungsgerichtlichen Judikatur darf die
Begünstigungswirkung jedoch »nicht von Zufälligkeiten ab-
hängen und deshalb willkürlich eintreten«.17

In diesem Zusammenhang wird noch etwas anderes zu be-
denken sein: Eine wegen umfassender Verschonungssub-
ventionen nur von sehr wenigen Steuerpflichtigen zu tragen-
de Vermögensteuer besäße deutlich symbolischen Cha-
rakter. Symbolische Gesetzgebung im Allgemeinen stellt
zwar grundsätzlich kein verfassungsrechtliches Problem
dar18; im Eingriffsbereich müsste jedoch die »Geeignetheit«
des Eingriffs näher untersucht werden – dies führt dann wie-
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9 BVerfGE 122, 210 (230 f.).
10 BVerfGE 93, 121 (136).
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12 BVerfGE 93, 165 (175 f.).
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II R 9/11, FR 2012, 1044 Tz. 93; dazu M. Loose, Erbschaftsteuer erneut
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14 BVerfGE 93, 121 (148); 105, 73 (112 f.); 110, 274 (293).
15 Am Bsp. der Erbschaftsteuer: Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, Be-

steuerung von Vermögen. Eine finanzwissenschaftliche Analyse, 2013;
Vorlagebeschluss des 2. Senats des BFH vom 27.9.2012, II R 9/11, FR
2012, 1044 Tz. 83 ff., 96 ff.

16 BVerfGE 110, 274 (293).
17 BVerfGE 117, 1 (32 f.).
18 Differenziert – an umweltrechtlichen Beispielen – vgl. Lübbe-Wolff (2000,

S. 217 ff.).
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derum zu einer Anhebung der Anforderungen an die Ziel-
genauigkeit des Lenkungstatbestands. 

Fazit

Vielfältige ökonomische, politische und verwaltungstechni-
sche Gründe sprechen gegen die Einführung einer Vermö-
gensteuer – unabhängig von der Frage ihrer Verfassungs-
mäßigkeit. Die Vermögensteuer sollte daher offensiv poli-
tisch bekämpft werden, ohne zweifelhafte (steuer-)verfas-
sungsrechtliche Argumente überzustrapazieren. Die verfas-
sungsrechtliche Beurteilung der Vermögensbesteuerung bie-
tet die Chance, politische Entscheidungen von notwendi-
gen verfassungsrechtlichen Grenzen klar abzuschichten.
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Von der Wiederbelebung einer 
Vermögensbesteuerung in Deutschland
ist abzuraten

Die Oppositionsparteien sehen in ihren Programmen für die
Bundestagswahl im Herbst 2013 eine Wiederbelebung der
Vermögensteuer bzw. eine einmalige Vermögensabgabe vor.
Darüber hinaus sind Erhöhungen bei der Einkommensteu-
er geplant. Im Folgenden werden die Argumente für die Wie-
derbelebung einer Vermögensbesteuerung kritisch disku-
tiert. Zudem werden mögliche Problembereiche einer Ver-
mögensbesteuerung untersucht, etwa die Auswirkungen auf
die effektive Steuerbelastung sowie die Konsequenzen für
Steuerplanung und Ausweichreaktionen, Erhebungskos-
ten und Verteilungswirkungen.1

Bedeutung der Vermögensbesteuerung im 
internationalen Vergleich

In der Diskussion um die Wiedereinführung einer Vermö-
gensteuer wird häufig die im OECD-Durchschnitt niedrige-
re Vermögensteuerquote in Deutschland als Rechtferti-
gungsgrund angeführt. Während im OECD-Durchschnitt
der Anteil von Grundsteuern, Vermögensteuern sowie Erb-
schaft- und Schenkungsteuern am Gesamtsteueraufkom-
men bei 4% liegt, beträgt diese Quote in Deutschland nur
rund 1,8%. Diese Diskrepanz ist jedoch in erster Linie auf
die Grundsteuer zurückzuführen, die in Ländern mit einem
hohen Anteil vermögensbezogener Steuern überproportio-
nal stark ausgeprägt ist, während ihr in Deutschland ein ver-
gleichsweise geringes Gewicht zukommt. Vermögensteu-
ern werden tatsächlich nur in wenigen Ländern erhoben
und haben auch im OECD-Durchschnitt einen geringen An-
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teil am Gesamtsteueraufkommen. Aus der OECD-Vermö-
gensteuerstatistik lassen sich folglich keine belastbaren Be-
lege für eine vergleichsweise niedrige Vermögensteuerbe-
lastung in Deutschland und damit für die Notwendigkeit, ei-
ne Vermögensteuer zu erheben, ableiten. Richtig ist viel-
mehr ausschließlich, dass in Deutschland im OECD-Ver-
gleich Grundvermögen unterdurchschnittlich, Erbschaften
und Schenkungen dagegen überdurchschnittlich hoch be-
steuert werden.

Zudem würde eine Wiedereinführung der Vermögensteuer
in Deutschland dem internationalen Trend widersprechen.
Zahlreiche Länder haben in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten ihre Vermögensteuern abgeschafft, sofern sie eine
solche erhoben haben. Lediglich Frankreich, die Schweiz,
Luxemburg und Japan halten an ihren Vermögensteuern
fest. Diese zeichnen sich jedoch im Vergleich zu der bis 1996
in Deutschland erhobenen Vermögensteuer durch niedri-
gere Steuersätze, großzügigere persönliche Freibeträge so-
wie weitreichendere Begünstigungen für Betriebsvermö-
gen aus. Als einziges Land hat Spanien seine im Jahr 2008
abgeschaffte Vermögensteuer im Jahr 2011 zeitlich begrenzt
wieder eingeführt.

Auswirkungen auf die effektive Steuerbelastung
von Unternehmen und ihren Beteiligten

Alle drei Oppositionsparteien des Deutschen Bundestags
planen eine Ausweitung der Vermögensbesteuerung. SPD
und Die Linke streben eine Wiederbelebung der seit 1997
nicht mehr erhobenen Vermögensteuer an. Die Linke will
ausschließlich das Vermögen natürlicher Personen mit ei-
nem Satz von 5% besteuern. Das Konzept der SPD sieht
einen Steuersatz von 1% für natürliche Personen und Ka-
pitalgesellschaften vor, wobei Kapitalgesellschaften ihr Ver-
mögen nur zur Hälfte versteuern und Anteile an Kapitalge-
sellschaft zur Hälfte von der Vermögensteuer befreit sind.
Dagegen plant Bündnis 90/Die Grünen eine einmalige Ver-
mögensabgabe i.H.v. 15%, die über einen Zeitraum von
zehn Jahren beglichen werden kann. Darüber hinaus ist vor-

gesehen, den Spitzensteuersatz der Einkommensteuer auf
49% (SPD und Bündnis 90/Die Grünen) bzw. 53% (Die
Linke) anzuheben und zur progressiven Besteuerung von
Kapitaleinkommen zurückzukehren (Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke) bzw. die Abgeltungsteuer auf 32% zu
erhöhen (SPD). Die Linke strebt zudem die Anhebung des
Körperschaftsteuersatzes von 15% auf 25% an. Die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die effektive Steuerbe-
lastung von Unternehmen und ihren Beteiligten werden
mit Hilfe des Simulationsmodells »European Tax Analyzer«
analysiert. Dabei wird ein Modellunternehmen zugrunde ge-
legt, das die Bilanz- und Erfolgskennzahlen eines großen
Unternehmens in Europa des Verarbeitenden Gewerbes
aufweist und aus Bilanzdaten der AMADEUS-Datenbank
abgeleitet wird. 

Wie Tabelle 1 zu entnehmen ist, ist das Reformkonzept von
Die Linke mit dem signifikantesten Anstieg der Steuerbe-
lastung von Kapitalgesellschaften von 46,69% verbunden
(vgl. erster Spaltenblock). Ursächlich dafür ist in erster Linie
der vorgesehene Anstieg des Körperschaftsteuersatzes von
15% auf 25%. Mit der Umsetzung der Reformvorschläge
der SPD wäre eine Mehrbelastung von 10,81% verbunden,
was auf die geplante Vermögensteuer für Kapitalgesellschaf-
ten zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu ergibt sich kei-
ne Mehrbelastung auf Unternehmensebene aus dem Re-
formprogramm von Bündnis 90/Die Grünen.

Wird auch die Besteuerung der Gewinnausschüttungen
und Zinsen (Gesellschafterdarlehen und Bankguthaben)
auf Ebene der Anteilseigner einbezogen, führt auch das
Reformpaket von Bündnis 90/Die Grünen durch die Erhe-
bung einer Vermögensabgabe zu einem Anstieg der Steu-
erbelastung um ca. 36% (vgl. zweiter Spaltenblock). Zu-
dem nehmen auch die mit den Reformpaketen von SPD
und Die Linke verbundenen Mehrbelastungen weiter zu.
Der erhebliche Anstieg der Gesamtsteuerbelastung (Un-
ternehmensebene und Anteilseignerebene) i.H.v. 126,53%
bei Die Linke ist dabei vor allem auf die geplante Vermö-
gensteuer für natürliche Personen mit einem Steuersatz
von 5% zurückzuführen. 
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Tab. 1 
Effektive Steuerbelastungen und Bedeutung der einzelnen Steuerarten  
bei Umsetzung der steuerpolitischen Reformüberlegungen 

Reformkonzept 

Kapitalgesellschaft Personengesellschaft 

Unternehmenssteuerbelastung Gesamtsteuerbelastung Gesamtsteuerbelastung 

Euro 
Abw. zu 2013 

(%) Euro 
Abw. zu 2013 

(%) Euro 
Abw. zu 2013 

(%) 

Deutschland 2013 31 857 473 – 54 971 094 – 55 195 359 – 

SPD  35 300 818 10,81 65 960 600 19,99 68 208 853 23,58 
Bündnis 90/Die 
Grünen 31 857 473 – 74 767 127 36,01 77 297 163 40,04 

Die Linke 46 668 941 46,49 124 526 833 126,53 111 014 795 101,13 

Quelle: Zusammenstellung der Autoren. 
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Sofern das Unternehmen als Personengesellschaft firmiert,
fällt die Mehrbelastung des Reformpaktes von Die Linke
mit 101,13% etwas geringer aus (vgl. dritter Spaltenblock).
Im Gegensatz dazu wirken sich bei der Personengesellschaft
die Anhebung des Spitzensatzes der Einkommensteuer auf
49% gemäß den Vorschlägen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen stärker aus, so dass die Reformkonzepte dieser bei-
den Parteien bei Unternehmen in der Rechtsform einer Per-
sonengesellschaft mit 23,58% und 40,05% (vgl. dritter Spal-
tenblock) zu höheren Mehrbelastungen führen als bei Kapi-
talgesellschaften und deren Anteilseignern (ca. 20% und ca.
36%; vgl. zweiter Spaltenblock).

Die Ergebnisse bestätigen sich auch bei Variation zentraler
Einflussfaktoren der effektiven Steuerbelastung. Dabei zeigt
sich jedoch, dass die mit den Reformpaketen von SPD und
Die Linke verbundenen Mehrbelastungen mit zunehmen-
der Eigenkapitalquote weiter ansteigen, was auf die Eigen-

kapitaldiskriminierung in Folge der Ausgestaltung als Net-
tovermögensteuer zurückzuführen ist. Zudem können auch
im Fall einer Krisensituation, in der die Erträge zeitweilig zu-
rückgehen und die Zinssätze für Fremdkapital ansteigen, die
mit den Reformkonzepten verbundenen Belastungsnach-
teile noch weiter zunehmen. 

Ein Steuerbelastungsvergleich zwischen den EU-Mitglied-
staaten verdeutlicht schließlich, dass die Umsetzung der Re-
formkonzepte der Oppositionsparteien die steuerliche Stand-
ortattraktivität Deutschlands und die Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen zum Teil deutlich verschlechtern
würde. Tabelle 2 zeigt die effektive Steuerbelastung von
Kapitalgesellschaften in den EU-Mitgliedstaaten (Rechts-
stand 2012), differenziert nach Unternehmens- und Gesamt-
ebene (einschließlich der Anteilseigner). Nach derzeitigem
Recht belegt Deutschland bei alleiniger Betrachtung der Un-
ternehmensebene Rang 21 im Länderranking. Werden zu-

sätzlich die Anteilseigner einbezogen, rückt
Deutschland geringfügig um einen Platz vor
auf Rang 20. 

Tabelle 3 weist aus, mit welcher Position im
Länderranking die Umsetzung der Reform-
pakete jeweils verbunden wäre. Bei alleini-
ger Betrachtung der Unternehmensebene
bleibt die Position Deutschlands lediglich bei
Umsetzung der Reformvorschläge von
Bündnis 90/Die Grünen erhalten. Im Gegen-
satz dazu fällt Deutschland im Fall der Um-
setzung des Reformkonzepts der SPD um
zwei Plätze zurück auf Rang 23. Mit dem Re-
formkonzept von Die Linke ist sogar Rang 26
und damit die vorletzte Position unter den
EU-Mitgliedstaaten verbunden. Allein Frank-
reich weist in diesem Fall eine höhere Un-
ternehmenssteuerbelastung auf.

Bei Einbezug der Anteilseigner ist mit dem
Reformkonzept von Die Linke mit
124 526 833 Euro die höchste Gesamtsteu-
erbelastung im Vergleich der EU-Mitglied-
staaten verbunden (vgl. zweiter Spalten-
block). Auch bei Umsetzung der Reform-
vorschläge von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen verschlechtert sich die Position
Deutschlands im Länderranking deutlich
von Rang 20 auf Rang 25 bzw. Rang 26. 

Bei Betrachtung der Personengesellschaft
ergibt sich im Wesentlichen dasselbe Bild.
Lediglich im Fall des Reformkonzepts der
SPD würde Deutschland im Vergleich zur Be-
trachtung eines Unternehmens in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft einen
weiteren Rang zurückfallen auf Rang 26. 
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Tab. 2 
Effektive Steuerbelastung im internationalen Vergleich  
(EU 27 Rechtsstand 2012)  

 
Unternehmens-

ebene 
(in Euro) 

Rang 
Gesamtebene 

(in Euro) 
Rang 

Deutschland 2013 
Kapitalgesellschaft 

31 857 473 21 54 971 094 20 

Deutschland 2013 
Personengesell-
schaft 

– – 55 195 359 20 

Belgien 30 707 961 20 50 965 378 17 

Bulgarien 10 221 810 1 15 683 404 1 

Dänemark 23 916 995 17 62 656 297 25 

Estland 19 931 512 11 22 540 270 2 

Finnland 25 189 704 14 49 638 785 15 

Frankreich 58 003 699 27 83 498 857 27 

Griechenland 19 570 929 9 44 516 719 12 

Irland 14 016 047 2 59 712 870 23 

Italien 37 741 800 24 56 503 936 21 

Lettland 16 216 996 5 25 843 378 4 

Litauen 15 516 079 3 31 334 638 5 

Luxemburg 29 379 121 19 47 933 537 13 

Malta 33 662 021 23 38 825 580 11 

Niederlande 24 650 404 13 50 183 605 16 

Österreich 41 584 278 26 61 833 432 24 

Polen 20 120 813 12 37 559 078 10 

Portugal 28 111 295 18 48 934 181 14 

Rumänien 15 979 934 4 31 686 743 6 

Schweden 25 909 349 15 51 497 579 18 

Slowakei 19 758 331 10 23 199 875 3 

Slowenien 17 318 855 6 36 202 701 9 

Spanien 33 587 989 22 67 468 030 26 

Tschechien 18 693 467 8 32 713 137 7 

Ungarn 41 226 287 25 54 104 626 19 
Vereinigtes 
Königreich 

26 898 177 16 59 337 022 22 

Zypern 17 463 691 7 35 492 567 8 

Quelle: Zusammenstellung der Autoren. 
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Investitionswirkungen

Mit Vermögensteuern und Vermögensabgaben können ne-
gative Investitionsanreize einhergehen. Dabei geht es um die
Eigenkapitaldiskriminierung und die Verzerrung grenzüber-
schreitender Investitionsentscheidungen. 

Eine selbständige Vermögensteuerpflicht von Kapitalge-
sellschaften diskriminiert die Eigenkapitalfinanzierung und
setzt Anreize, Investitionen von Kapitalgesellschaften mit
Fremd- anstatt mit Eigenkapital zu finanzieren. In Bezug
auf grenzüberschreitende Investitionen setzt eine Wieder-
belebung der Vermögensbesteuerung in Deutschland An-
reize, eine inländische Investition durch eine mit Eigenkapi-
tal finanzierte Investition im Ausland zu substituieren, um
einer Vermögensteuer in Deutschland zu entgehen. Weiter-
hin wird für eine ausländische Muttergesellschaft eine fremd-
finanzierte Investition in Deutschland steuerlich relativ zur Fi-
nanzierung mit Eigenkapital begünstigt, da man durch die-
se Art der Gestaltung die vermögensteuerliche Bemessungs-
grundlage vermindern kann.

Verteilungswirkungen und Effizienzeigenschaften
von Vermögensteuern

Die Vermögensverteilung wird durch eine Vielzahl von Markt-
prozessen sowie Determinanten des Steuer- und Transfer-
systems bestimmt. Länder wie Norwegen, Schweiz und
Frankreich verfügen über Vermögensteuern, weisen aber ei-
ne, gemessen am Gini-Koeffizienten, ungleichere Vermö-
gensverteilung auf als Deutschland. Im OECD-Vergleich kor-
rigiert das Einkommensteuer- und Transfersystem in
Deutschland die Markteinkommen in besonders starker Wei-
se hin zu mehr Gleichheit. Unter den OECD-Ländern redu-
zieren lediglich die Einkommensteuer- und Transfersyste-
me in Österreich und Belgien die Ungleichheit der Einkom-
men vor Steuern und Transfers in stärkerem Maße. Schließ-
lich ist hervorzuheben, dass eine Vermögensteuer zu neu-
en Ungleichheiten führen kann, da sie Humankapital nicht
erfasst und unterschiedliche Formen der Altersvorsorge bzw.
Spartätigkeit ungleich behandelt.

Zur Beurteilung der Effizienzeigenschaften einer Vermögen-
steuer sind neben den Kosten der Erhebung (Befolgungs-
kosten der Steuerpflichtigen und Verwaltungskosten des
Fiskus) mögliche Entscheidungswirkungen zu berücksich-
tigen. Ältere Studien für Deutschland zeigen, dass eine Ver-
mögensteuer im Vergleich zu anderen Steuern mit über-
proportional hohen Erhebungskosten verbunden ist. Für die
alte Vermögensteuer betrugen diese bis zu rund 43% des
Aufkommens (vgl. Loeffelholz et al. 1988, S. 40). Im Ver-
gleich dazu beliefen sich die durchschnittlichen Kosten der
anderen Steuern zur gleichen Zeit lediglich auf 1,87% des
Aufkommens (vgl. Bauer 1988, S. 279). Die Notwendigkeit
der Verkehrswertbewertung im Fall der Revitalisierung der
Vermögensteuer, die sich aus der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts ergibt, lässt im Vergleich zu den Be-
wertungsverfahren der alten Vermögensteuer noch höhere
Verwaltungs- und Befolgungskosten erwarten. Zudem be-
stehen verschiedene Planungsmöglichkeiten zur Vermei-
dung von Vermögensteuern. Dafür ist nicht zwingend die
Verlagerung realer Investitionen ins Ausland nötig. Durch die
Fremdfinanzierung eines inländischen Unternehmens durch
ausländische Betriebsstätten oder Tochterkapitalgesellschaf-
ten ist eine Reduzierung der vermögensteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage und damit auch der Vermögensteuerschuld
im Inland möglich. Diese Möglichkeiten stehen jedoch in ers-
ter Linie großen, bereits international aktiven Unternehmen
zur Verfügung, was mittelständische Unternehmen benach-
teiligen kann. Darüber hinaus stellt bei natürlichen Personen
auch die Verlagerung des Wohnsitzes eine Option zur Ver-
meidung der Vermögensteuer dar. Dabei können zahlrei-
che Vermögenswerte ins Ausland mit verlagert werden, oh-
ne dass eine ertragsteuerliche Aufdeckung darin gebunde-
ner stiller Reserven befürchtet werden muss.

Fazit

Zusammenfassend lassen sich aus unseren Ergebnissen
folgende Thesen ableiten:

(1) Die OECD-Vermögensteuerstatistik liefert keine belast-
baren Belege für eine im internationalen Vergleich nied-
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Tab. 3 
Auswirkungen der Reformoptionen auf die Position Deutschlands im Länderranking 

Reformkonzept 

Kapitalgesellschaft Personengesellschaft 
Unternehmens-
steuerbelastung Gesamtsteuerbelastung Gesamtsteuerbelastung 

Euro Rang Euro Rang Euro Rang 

Deutschland 2013 31 857 473 21 54 971 094 20 55 195 359 20 

SPD  35 300 818 23 65 960 600 25 68 145 368 26 
Bündnis 90/Die 
Grünen 31 857 473 21 74 767 127 26 77 084 035 26 

Die Linke 46 668 941 26 124 526 833 27 110 845 603 27 

Quelle: Zusammenstellung der Autoren. 
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rige Vermögensteuerbelastung in Deutschland. Richtig
ist ausschließlich, dass in Deutschland im OECD-Ver-
gleich Grundvermögen unterdurchschnittlich, Erbschaf-
ten und Schenkungen dagegen überdurchschnittlich
hoch besteuert werden.

(2) Sowohl eine Wiederbelebung der Vermögenbesteuerung
als auch eine Verschärfung der Erbschaftsteuer in
Deutschland steht den internationalen Entwicklungen
entgegen. 

(3) Eine Wiedereinführung einer Vermögensteuer bzw. eine
Vermögensabgabe wäre in Kombination mit geplanten
Erhöhungen der Einkommensteuer mit erheblichen steu-
erlichen Mehrbelastungen verbunden. Für ein Musterun-
ternehmen in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft ein-
schließlich ihrer Anteilseigner ergäben sich Mehrbelas-
tungen von rund 20% (SPD), 36% (Bündnis 90/Die Grü-
nen) bzw. 126% (Die Linke). Im Vergleich der EU-Staa-
ten wäre damit auch von einer deutlichen Reduktion der
steuerlichen Standortattraktivität Deutschlands auszu-
gehen.

(4) Eine Vermögensteuer in Deutschland setzt Anreize zur
Verlagerung von Betriebs- und Privatvermögen ins Aus-
land. Durch derartige Ausweichhandlungen vermindert
sich gleichzeitig die Bemessungsgrundlage für die Ein-
kommensteuer und Gewinnsteuern in Deutschland.
Schließlich bestehen Anreize zur Wohnsitzverlagerung
ins Ausland.

(5) Eine Vermögensteuer verursacht verglichen mit ande-
ren Steuern außerordentlich hohe Erhebungs- und Be-
folgungskosten. Sie ist deswegen fiskalisch wenig er-
giebig.

(6) Eine Vermögensteuer geht nicht mit einer gleichmäßi-
geren Vermögensverteilung einher, sondern kann Um-
verteilungsprobleme verschärfen. 
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Finger weg von Steuererhöhungen!

Der Wahlkampf zur Bundestagswahl hat begonnen. Wie-
der einmal steht die Steuerpolitik im Mittelpunkt, wenn auch
dieses Mal mit anderer Zielrichtung. Während in der Ver-
gangenheit die großen Reformansätze mit dem Ziel der Ent-
lastung und Vereinfachung im Fokus standen, geht es jetzt
um Gerechtigkeit. Jedenfalls bei einem Teil der Parteien.
Starke Schultern sollen mehr tragen als schwache Schul-
tern. Die Haushaltpolitik soll durch die Einführung eines
»Gender Budgeting« geschlechtergerecht ausgerichtet wer-
den. Der Kreativität der Steuererhöhungspläne ist dabei
kaum eine Grenze gesetzt. Der Einkommensteuertarif soll
angehoben und die Erbschaftsteuer verschärft werden. Die
Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge soll abgeschafft oder
jedenfalls die darauf erhobene Pauschalsteuer erhöht wer-
den. Selbst der Körperschaftsteuersatz wird ganz links au-
ßen zur Erhöhung um 10 Prozentpunkte vorgeschlagen.
Und Kern aller Pläne derer, die für Steuererhöhungen ein-
treten, ist die Einführung einer Vermögensteuer oder Ver-
mögensabgabe. 

Doch brauchen wir das wirklich? Herrschen in der Bundes-
republik ungerechte Zustände? Und was verbessern höhe-
re Steuern? Deutschland geht es so gut wie lange nicht.
Die Steuereinnahmen sprudeln mehr denn je. Die Jobchan-
cen sind hervorragend. Die Arbeitslosenquote liegt auf nied-
rigstem Niveau. Verantwortlich hierfür sind sicher viele Fak-
toren, gerade aber auch die im Kern wachstumsfreundli-
che Steuerpolitik der letzten Jahre. Die Reform der Körper-
schaftsteuer wie die Absenkung des Einkommensteuerta-
rifs haben Eigenkapital und Investitionstätigkeit der deut-
schen Wirtschaft gestärkt und zugleich die Arbeitsplatzsi-
tuation signifikant verbessert. Zur Verdeutlichung: Parallel
zur Absenkung des Spitzensteuersatzes von noch 51% im
Jahr 2000 auf jetzt 42% ging die Arbeitslosigkeit um gut
1,6 Mill. Beschäftigte zurück. Ganz sicher ist dies kein mo-
nokausaler Zusammenhang, aber doch eine Aussage.
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Diese Erfolge dürfen durch eine Kehrtwende in der Steuer-
politik nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Das gilt
für alle Steuererhöhungspläne, in ganz besonderem Maß
aber für die Planungen zur Vermögensteuer oder -abgabe.
Sie würden die Wirtschaft in ganz besonderem Maß treffen.
Je nach diskutiertem Modell fällt die Steuer beziehungs-
weise Abgabe gänzlich oder jedenfalls weitgehend unab-
hängig von der Ertragssituation an. Das gilt für das von ei-
ner Arbeitsgruppe der Länder bislang erarbeitete SPD-Mo-
dell einer Vermögensteuer ebenso wie für den bekannten
Gesetzentwurf von Bündnis 90/Die Grünen. Während im
Vermögensteuermodell der SPD-Arbeitsgruppe bislang gar
keine ertragsorientierte Besteuerungsgrenze eingezogen ist,
sieht das Vermögensabgabemodell von Bündnis 90/Die Grü-
nen zwar eine Beschränkung auf 35% des Gewinns vor. Bei-
des greift jedoch tief in die Unternehmenssubstanz ein. Ein-
mal, weil sogar im Verlustfall die Steuer voll anfällt. Zum an-
deren führt auch die prozentuale Abgabebeschränkung zu
erheblichen Steuerquoten in Krisenzeiten. Zudem wird in der
Phase, in der das Unternehmen wieder höhere Gewinne
erzielt, die Besteuerung nachgeholt. Phasen nach Krisen
sind jedoch bekanntermaßen mit einem hohen Liquiditäts-
bedarf verbunden. Die Steuer schmälert also gerade dann
die Liquidität, wenn der Bedarf besonders hoch ist. Mittel,
die für Investitionen und Innovationen ebenso fehlen wie für
die Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen. 

Wer diese Auswirkungen bei der Argumentation für eine Ver-
mögensbesteuerung ignoriert, geht fehlt. Es geht nicht dar -
um, nur einige wenige superreiche Privatpersonen zu belas-
ten. Nein, die Wirtschaft stünde im Mittelpunkt der Auswir-
kungen. Auch deshalb, weil sich vermeintlich private Vermö-
genswerte und Unternehmensvermögen nicht in schwarz
und weiß für die Besteuerung trennen lassen. Der Blick zu-
rück auf die gerade hinter uns liegende Krise zeigt, dass
die gute Eigenkapitalsituation vieler Familienunternehmen
mit dafür verantwortlich war, dass am Standort Deutschland
die Krise vergleichsweise gut durchgestanden werden konn-
te. Verantwortlich hierfür ist ein in der Fläche feststellbares,
am Unternehmenswohl orientiertes Finanzierungsverhalten
der Gesellschafter. Gesellschafter von Familienunternehmen
stellen üblicherweise dem Unternehmen formal private Mit-
tel, etwa über Gesellschafterdarlehen, zur Verfügung. Und
das nicht nur optional, sondern rechtlich bindend. In aller
Regel sehen bereits die Gesellschaftsverträge eine weitge-
hende Thesaurierung des Gewinns beziehungsweise Be-
schränkungen für Entnahmen vor. Hierdurch entsteht eine
solide, risikoresistente Eigenkapitalbasis. 

Vermögensteuer wie -abgabe würden diese Situation nach-
haltig verändern. Die Vermögenswerte aus den Gesell-
schaftsanteilen zählen je nach Steuermodell ganz oder an-
teilig zum persönlichen Vermögen der Gesellschafter. Die für
die persönliche Vermögensteuer der Gesellschafter erfor-

derliche Liquidität für die Steuerzahlung erfolgt über Entnah-
men aus den Gesellschafterkonten beziehungsweise einer
Erhöhung der Ausschüttungen. Die notwendige Refinanzie-
rung der Steuerzahlung erfolgt also auf Unternehmensebe-
ne. Unmittelbare Folge ist eine Schwächung der Eigenka-
pitalsituation der Unternehmen durch Abschmelzen der Ge-
sellschaftermittel. Die Politik fördert und fordert auf der ei-
nen Seite zu Recht eine gute Eigenkapitalausstattung der
Unternehmen. Steuerliche Maßnahmen der Vergangenheit,
wie unter anderem die Einführung einer Thesaurierungsrück-
lage, wurden mit dieser Intention eingeführt. Die beschrie-
bene Krisenfestigkeit bestätigt die Politik hierin. Nicht rich-
tig kann es dann aber sein, dies mit den Plänen zu einer Ver-
mögensbesteuerung zu konterkarieren. Hierfür spricht auch,
dass Eingriffe in die Eigenkapitalbasis Auswirkungen auf
die ebenfalls als förderungswürdig anerkannte Unterneh-
mensfinanzierung haben. Infolge der Finanzmarktregulierun-
gen, unter anderem Basel III, müssen die Banken ohnehin
mehr auf Sicherheiten bei den Unternehmen achten, also
auf Eigenkapital und Liquidität. Die beschriebene Schwä-
chung dieser Faktoren hätte damit auch unmittelbaren Re-
flex auf die Finanzierungsmöglichkeiten.

Ertragsstarke Unternehmen finden sich in ganz Deutsch-
land, in ganz besonderem Maß aber im Südwesten. Der
liegt bekanntlich nahe an der Grenze zu steuerlich jeden-
falls vordergründig günstigeren Alpenländern. Mehr Steu-
ern, mehr angestrebte nationale Gerechtigkeit funktioniert
aber nur dann, wenn zum Umverteilen noch einer da ist.
Wer also erwägt, Vermögensteuern einzuführen, sollte den
Blick ins internationale Umfeld nicht vergessen. Gerne wird
zur Begründung zur erneuten Erhebung der Vermögensteu-
er unter anderem die im internationalen Vergleich niedrige
Besteuerung von Vermögen in Deutschland angeführt. Die
Sätze einzelner Steuerarten können im internationalen Ver-
gleich jedoch nicht isoliert einander gegenüber gestellt wer-
den. Deutschland erhebt zwar bisher im Unterschied zu
manchen anderen Staaten keine Vermögensteuer, hat aber
stattdessen vergleichsweise hohe Ertragsteuersätze. Vor-
sicht also vor einer Überstrapazierung der Standorttreue
der Wirtschaft. 

Bei dem Blick auf die internationalen Wirkungen geht es aber
nicht nur um den Erhalt der Standortattraktivität für die be-
reits ansässigen Unternehmen in Deutschland, sondern auch
um die Attraktivität für ausländische Investoren. Nach den
bekannten Modellüberlegungen soll das Vermögen auslän-
discher Personen und Unternehmen für die Vermögensbe-
steuerung erfasst werden. Abseits des Ermittlungs- und Be-
wertungsaufwands, der hiermit verbunden ist, sind an der
Stelle Doppelbesteuerungen absehbar. Deutschland droht
für ausländische Investoren im europäischen Vergleich wei-
ter abzurutschen. Nach einer im Auftrag der Stiftung Fami-
lienunternehmen 2012 veröffentlichten Studie des Zentrums
für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim liegt
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Deutschland bei der Steuerbelastung von Personengesell-
schaften schon jetzt auf dem 20. Rang von insgesamt 28 EU-
Staaten, bei Kapitalgesellschaften je nach Betrachtung der
reinen Unternehmensebene oder unter Einbeziehung der
Gesellschafterebene auf Rang 21 oder 20. Das sollte nicht
weiter verschlechtert werden.

Bereits im internationalen Kontext erwähnt sei der Blick ganz
generell auch auf die mit einer Vermögensbesteuerung ent-
stehenden Befolgungskosten gerichtet. Der Bewertungs-
aufwand für Wirtschaft wie Verwaltung wäre immens. Nicht
nur eine Vielzahl von Vermögen des Privatbereichs, wie
Grundstücke, Wertpapiere oder Kunstgegenstände, muss
erstmals bewertet werden. Dies gilt auch für Betriebsvermö-
gen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Ber-
lin (DIW) beziffert die Befolgungskosten in einer am 29. Ju-
ni 2012 im Auftrag der das Vermögensteuerkonzept der SPD
erarbeitenden Bundesländer vorgelegten Studie mit zwei-
enhalb Stunden für einfache Fälle, fünf Stunden für mittlere
Fälle und 25 Stunden für komplexe Fälle für die Wirtschaft
und angeblich die Hälfte dieser Zeit für die Verwaltung. Die
Validität dieser Zahlen ist mehr als zu hinterfragen. Allenfalls
in faustformelhafter Art könnte dies unter Anwendung des
vereinfachten Ertragswertverfahrens Ergebnis sein. Die frag-
würdigen Zahlen basieren so auch auf einem Bericht des
Normenkontrollrats an den Ausschuss für Wirtschaft und
Technologie des Deutschen Bundestags zu den Bürokratie-
kosten für die Wirtschaft durch die Bewertungserfordernis-
se der Erbschaftsteuerreform 2009 bei Anwendung des ver-
einfachten Ertragswertverfahrens. Das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren hilft aber nicht nur aufgrund der einerseits viel-
fach überhöhten Ergebnisse aufgrund der Koppelung des
Kapitalisierungsfaktors an den Basiszins nicht. Die Wirtschaft
hatte hierauf bereits mehrfach im Rahmen der Erbschaft-
steuerreform hingewiesen. Der bürokratische Aufwand ist
auch deswegen so hoch, weil in vielen Fällen neben oder
statt des Ertragswerts auch der Substanzwert des Unter-
nehmens als Untergrenze zu ermitteln ist. Teure Wertgut-
achten und Auseinandersetzungen mit der Finanzverwal-
tung sind vorprogrammiert. Die Finanzverwaltung selbst geht
daher von weitaus höherem Aufwand aus, als die Studie des
DIW ergibt. An der Stelle jedenfalls besteht Einigkeit zwi-
schen Wirtschaft und Verwaltung. 

Belastungswirkungen, internationaler Standortnachteil, Auf-
wand. Gewichtige Argumente, die gegen die erneute Erhe-
bung einer Vermögensteuer und eine Vermögensabgabe
sprechen. Was aber vielleicht ein noch viel wichtigeres Ar-
gument ist, ist die psychologische Wirkung, die von einer
solchen Steuer auf die Wirtschaft ausginge. Den Verfech-
tern einer Vermögensbesteuerung geht es um Gerechtigkeit
und die Vermeidung einer sozialen Schieflage. Unbestritten
sind dies Werte, die mit allerhöchster Sorgfalt zu hüten sind.
Denn nur in einem sozial ausgeglichenen Gemeinwesen ist
ein friedliches Miteinander, Wachstum und Wohlstand auf

Dauer möglich. Die soziale Verantwortung und das persön-
liche Risiko, das viele Unternehmer für das Wohl ihrer Be-
triebe und den dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter auf sich nehmen, sind eine wichtige Grundlage da-
für, dass in Deutschland die Zustände, gerade auch in der
sozialen Grundversorgung so sind, dass dies gewährleistet
ist. Unternehmer sind weder Ausbeuter, noch von Profitgier
getrieben, und die Arbeitsbedingungen in Deutschland ver-
stoßen mitnichten gegen Sitte und Anstand, um nur einige
der politischen Äußerungen in diesem Kontext aufzuneh-
men. Unternehmer sind Menschen, die bereit sind, Verant-
wortung für ihre Ideen, andere Menschen und das Gemein-
wohl zu übernehmen. Die öffentliche Diskussion um Su-
perreiche und Arme, um Unternehmen und Arbeiter ist da-
her ein Irrweg und verfehlt nicht ihre Wirkung bei denen, die
Zielscheibe dieser Angriffe sind. Was aber, wenn unsere Un-
ternehmer einfach keine »Lust« mehr haben? Nicht zu den-
ken und erst gar nicht zu wünschen. 

Mehr Augenmaß, mehr Fairness und mehr gemeinwohlbe-
wusste Verantwortlichkeit ist daher das, was wir in der ak-
tuellen Steuerdebatte brauchen. Das gilt für die Art und Wei-
se der Diskussion, aber auch für den Inhalt. Die Risiken, die
mit Steuererhöhungen verbunden sind, sind erheblich. Des-
halb: Finger weg von Steuererhöhungen, Finger weg von ei-
ner Vermögensteuer!
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Die kurzen Beine der Vermögensteuer-
pläne

Gerechtigkeit oder Gangbarkeit – welche Frage
stellt sich hier tatsächlich?

Die Vermögensteuer ist wieder da. Es ist schon erstaun-
lich, wie ein so wenig durchdachtes und so wenig praxis-
taugliches Besteuerungsmodell derart rasch einen Wieder-
aufstieg in die deutsche Steuer- und Finanzpolitik schaf-
fen konnte. Noch bevor man aber zu Fragen der Steuer-
gerechtigkeit gelangen kann, über die die Freunde höhe-
rer Vermögensbesteuerung am liebsten diskutieren wür-
den, muss die Frage gestellt und beantwortet werden, ob
es eine solche Besteuerung überhaupt geben kann, ohne
dass die mit ihr notwendig verbundenen Nebenwirkun-
gen so viel zerstören, dass sich Verteilungsfragen kaum
mehr stellen.

Natürlich lag darin ein verstehbares Vorgehen, als sich sämt-
liche der drei parlamentarischen Oppositionsparteien irgend-
wann im Jahre 2012, also bereits im weiteren Vorfeld des
Bundestagswahlkampfes 2013, der Fahne »Vermögensteu-
er« (bzw. »Vermögensabgabe«) annäherten. Sie wollten über
im öffentlichen Raum so gefällige und jedermann zum Mit-
reden einladende Themen wie »Steuergerechtigkeit«, »so-
ziale Gerechtigkeit«, »Arm-Reich-Schere« diskutieren kön-
nen. Und sie rechneten damit, dass sich die »Reichen« dann
schon wegducken würden, mehr oder weniger schuldbe-
wusst. Die Kollateralschäden einer ersthaften, die ange-
peilten Aufkommensvolumina auch erbringenden neuerli-
chen Vermögensbesteuerung ließ man fachlich nahezu ganz
ungeprüft unter den Tisch fallen. Es reichten »Freibeträge«,
um damit argumentieren zu können, es würde ja nur weni-
ge treffen, wie hart diese wenigen auch immer. Oder auch
so: Man versuchte sich volkswirtschaftlich einen schlanken
Fuß zu machen.

So etwas hätte gewöhnlich auch geklappt. Früher ging ei-
ne solche politische Rechnung wohl auch regelmäßig auf.
Nur haben sich die Zeiten geändert. Zum einen sind die Men-
schen heute weniger fügsam. Ihre Frustrationstoleranz und
Geduld gegenüber Hochmut, gerade solche aus den staat-
lichen Apparaten, ist schwächer geworden, auch in Deutsch-
land. Das gilt nicht nur für die breiten zumeist großstädtisch
geprägten Erhebungen überall in der Welt, wie in der Tür-
kei, Ägypten oder Brasilien. Das gilt auch für das bislang
immer nur tapfer und verbissen schweigende Lasten- und
Leistungsbürgertum in Ländern wie z.B. Deutschland.

Heute hat keiner mehr Spaß daran, wenn ein Spitzenkan-
didat wie Jürgen Trittin öffentlich spottet, er habe neulich »ei-
nen Milliardär« getroffen, der habe geklagt, er könne eine
Zusatzlast von »1,5%« mit seinem Unternehmen »nicht aus-
halten«. Nicht zum aushalten! 

Allein, der vermeintliche Kracher geht nach hinten los. Denn
was will uns ein Minister in spe Trittin damit sagen: 1. Un-
ternehmer sind Milliardäre; 2. diese sind wehleidig und jam-
mern nur herum; 3. man will ihnen (nur) zusätzlich 1,5 weg-
steuern; 4. es geht hier nur gegen die Milliardäre.

Alles vier ist falsch. Einzuräumen bleibt, dass es zwischen
Lüge, Täuschung und Blendung Nuancen gibt, die zu dif-
ferenzieren bleiben. Erstens: Wir haben in Deutschland viel-
leicht 50 Milliardäre, darunter sind auch Unternehmer. Im
Übrigen haben wir über 3 Millionen Unternehmer. Zwei-
tens: Einem Großteil davon gingen die geplanten neuen
Steuern schwer an die Erträge, zuweilen, indirekt oder di-
rekt, auch an die Substanz. Über ein Viertel der Betriebe
des Verarbeitenden Gewerbes müsste zahlen. Drittens:
1,5% sind nicht viel, stimmt soweit. Aber 1,5% auf das Ver-
mögen, zu zahlen aus den Erträgen, führt in vielen Fällen
leicht einmal zu 70, 80 oder 90% Gesamtbelastung des
Ertrages, addiert man richtigerweise auch die weiteren Ge-
winnsteuerlasten. Viertens: Es geht am Ende um jeden von
uns, zunächst um alle, die direkt am produktiven Prozess
beteiligt sind, zuletzt um alle, die von unserem gemeinsa-
men Wohlstand profitieren. Die Vermögensteuer und -ab-
gabe trifft so jeden.

Damit bin ich bei der Frage der Gangbarkeit all dieser Steu-
erpläne, bei den Nebenwirkungen statt den erdachten Ge-
rechtigkeitswirkungen, über die man – jedoch streng logisch
erst im Anschluss – mit allerlei Punkten hin- und herstreiten
kann. Exakt hier liegt der Wolf begraben.

Wir werden sehen, dass wir nicht über »Gerechtigkeit« (nach
der Finanzkrise, nach der Bankenrettung, nach der zuneh-
menden relativen Armut usw.) zu sprechen brauchen, wenn
die geplanten Neubelastungen mittelfristig nicht zu mehr
Steueraufkommen, sondern zu höheren Lasten, weniger Dy-
namik und damit geringerem Aufkommen führen sollten.
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Aber ich muss an dieser Stelle zunächst noch einen an-
gekündigten Gedanken ausführen. Ich habe oben formu-
liert, die Zeiten hätten sich geändert. Und dann habe ich
nur eine Änderung benannt, die der politischen Mentalität
auch in Deutschland, die von weniger Geduld, Indifferenz
und Wegduckerei gekennzeichnet ist. Es hat sich noch
etwas geändert, weshalb wir nicht mehr alles nur so mit-
machen können: die Zeiten sind wirtschaftlich härter ge-
worden und gleichzeitig wirtschaftlich viel schneller. Wir
Europäer haben nur noch ein Ass im Ärmel, und das ist
Deutschland (sehe ich einmal von Ländern wie der Schweiz
und Dänemark ab).

Wir können es uns nicht leisten, unsere derzeit letzte voll un-
ter Dampf verbliebene Lokomotive in wichtigen Maschi-
nenräumen lahm zu legen. Nicht ganz Europa kann davon
leben, dass genügend Touristen aus China und Korea kom-
men. Dafür sind wir dann doch noch zu viele. Wenn wir un-
sere industrielle Basis schwächen, verabschieden wir uns
und mit uns unsere Partner in der Europäischen Union in
die zweite Liga.

Die Kosten einer wegverteilenden Gerechtigkeit

Was ist vorgeschlagen? Die SPD bekennt sich derzeit zu
keinem definitiven Plan mehr. Es bleiben als prüffähig die
Vorstellungen von »Bündnis 90/Die Grünen«. Und die ge-
hen so:

Der jährliche Abgabensatz soll (derzeit) bei 1,5% liegen, und
das über zehn Jahre. Das zu erzielende Gesamtaufkom-
men ist mit 100 Mrd. Euro geplant. Angeblich zu Tilgungs-
zwecken.

Eine »Substanzbesteuerung« im engeren Sinne wird nach
diesen Blaupausen in der Tat dadurch vermieden, dass auf
die Vermögensabgabe nicht gezahlt werden soll, wenn in ei-
nem konkreten Veranlagungsjahr keine positiven Erträge er-
zielt werden. Außerdem soll bei Betriebsvermögen die jähr-
liche Abgabe auf maximal 35% des laufenden Jahresertrags
begrenzt werden. Eine infolge dieser Kappung nicht entrich-
tete (Teil-)Abgabe soll dann allerdings in das kommende Jahr
vorgetragen werden. Erst am Ende der Gesamtlaufzeit (von
zehn Jahren) wird der Rest – wird in der ganzen Zeit kein
positiver Ertrag mehr erzielt – erlassen. 

Die Abgabe auf Betriebsvermögen ist als Sollertragsteuer
ausgestaltet, alles andere wäre verfassungsrechtlich auch
gar nicht erlaubt. Eine Substanzbesteuerung ist aber den-
noch möglich, weil die kumulierte Ertragsbesteuerung nach
den Plänen der Grünen bei 49% Einkommensteuer-Spitzen-
belastung zuzüglich bis zu 35% aus der Vermögensabga-
be läge, also bei bis zu 85 Prozentpunkten, so dass zuwei-
len nur 15 Prozent für alles weitere, so auch zum Investie-

ren, verblieben. Es ist klar, dass sich damit kein Hochtech-
nologieunternehmen, sei es im Maschinenbau, sei es in ei-
nem anderen Bereich der Investitionsgüterindustrie oder
auch in der Automobilzulieferung, halten kann. Deutschland
wird klar absteigen. Wer nicht investieren kann, wer seinen
Vorsprung nicht halten kann, sei es technologisch oder beim
Händlernetz oder beim Service, wird vom Markt verdrängt.
Wir können dann steuerpolitisch das nachholen, was Eng-
land, Italien und Frankreich schon hinter sich haben.
Deutschlands mittelständische »Hidden Champions« jeden-
falls sind fast alle bei der Vermögensabgabe (oder auch ei-
ner Vermögensteuer) mit betroffen. Sie werden mit dann nur
noch 10–20% Investitionskapital zurückfallen, in Einzelfällen
mit noch mehr. Dann gilt: Kapital nachschießen oder schon
mittelfristig vom Markt verschwinden. Aber viele können nicht
lange nachschießen, denn sie hatten bisher in für sie auf
ganz charakteristischer Weise ihre Gewinne in ihre Betriebe
gesteckt. Ihre Vermögen sind in den Betrieben gebunden.

Das ist eine ausweisungspflichtige Nebenwirkung. So etwas
muss ein auch nur potenzieller Gesetzgeber sehen, bevor
er Vorschläge macht. Den Job, solche Gefahren zu prüfen,
kann ihm auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt dann »sei-
ne« Ministerialbürokratie abnehmen. Denn die werden ein
angekündigtes Gesetz nach den ihnen gesetzten Vorga-
ben umsetzen. Nachgedacht werden sollte besser vorher.

Aber es geht noch weiter: Grundlage der »Grünen«-Bewer-
tung von Betriebsvermögen soll das (Bundes-)Bewertungs-
gesetz sein. Nach dem Bewertungsgesetz ist für Betriebe
und Betriebsteile ein Substanz- und ein Ertragswert zu er-
mitteln. Es soll nach den Überlegungen der Grünen – hier
ganz in Anlehnung an das Bewertungsgesetz – grundsätz-
lich der höhere Wert herangezogen werden. Für den Ertrags-
wert ist derzeit – 2013 – ein Gewinn mit einem Kapitalisie-
rungsfaktor von 15,29 Grundlage. Das ist ein hoher Wert: Wer
kann seinen Betrieb denn für den Preis »Jahresertrag mal 15«
veräußern? Kaum einer. Das aber ist der gesetzlich vorge-
gebene Bewertungsansatz. Wer einen anderen Wert anset-
zen lassen will, muss (teure) Bewertungsgutachten in Auftrag
geben. Alle reden von den enormen Erhebungskosten bei der
Finanzverwaltung und von deren demographisch bedingt
noch weiter zunehmenden Personalengpässen. Aber wer
spricht von den Erhebungskosten bei den Unternehmen?

Ich fasse zusammen: Eine Vermögensteuer, wie von der SPD
wieder zurückgezogen, aber weiterhin irgendwo in ihrer Par-
tei-Pipeline, oder eine Vermögensabgabe, wie die von den
Grünen en Detail vorgetragen und -geschlagen, wird so et-
wa alles schwer beschädigen, wenn nicht zerstören, was im
mittleren und gehobenen großen deutschen Mittelstand bis-
her als volkswirtschaftlicher Stabilisator getaugt hat. Wir wer-
den weniger Eigenkapital haben, weniger investieren kön-
nen, vor allem auch weniger laufend in Forschung und Ent-
wicklung stecken, weniger ausbilden und weniger einstel-
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len. Es macht für viele Unternehmer nämlich tatsächlich ei-
nen Unterschied, ob sie beim Gewinn nach Steuern 60, 30
oder nur 15% übrig haben, um damit alles weitere zu finan-
zieren, was irgendwie mit Zukunft zu tun hat.

Wünsche und Wirkungen

Derartige Instrumente passen nicht in die Landschaft. Sie
passen auch nicht zu dem gemeinsamen Ziel, mehr Nach-
haltigkeit und Krisenresistenz der Realwirtschaft in Zeiten
der Finanzkrisen zu schaffen. In solchen Zeiten gilt: Betrieb-
liche Investitionen müssen möglich bleiben.

Betriebliche Investitionen gehen in Ausbildungsplätze gera-
de durch Familienunternehmen, gehen in leider häufig erfor-
derliche Nachschulungen von Absolventen staatlicher Schu-
len, gehen in den Aufbau von immer mehr auch regulären
Arbeitsplätzen und in die betriebliche Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund (Stichwort: »Bildung kön-
nen wir besser«). 

Erreicht wird so nur eine De-Industrialisierung. Opfer ist im
Ergebnis (und zugespitzt) der Arbeitnehmer im »Blaumann«
zu Gunsten desjenigen im »Nadelstreifen«. Und mit einer sol-
chen Ungerechtigkeit, die eine De-Industrialisierung för-
dert, wird ausgerechnet das Segment gestraft, das ab
2008/2009 alles stabilisiert hat. Eine schärfere Vermögens-
besteuerung beschädigt gerade das, worum uns die Welt
beneidet: den gehobenen industriellen Mittelstand und die
vielen – ganz überwiegend hochspezialisierten – Betriebe
in Deutschland. Ohne Frage. Technologieführerschaft
braucht Investitionen. 

Es heißt dann übrigens auch noch immer wieder, eine Ver-
mögensteuer oder eine Vermögensabgabe träfen Unterneh-
men überhaupt nicht, weil mit dieser nicht die Unterneh-
men besteuert werden, nur die Anteilseigner. Es wären 90%
der Unternehmen nicht betroffen. 

Zu dem geradezu traditionellen „90%“-Argument, das im-
mer wieder im Kontext mit Steuerbelastungen auftaucht:
Richtig ist, dass über Freibeträge der Opferkreis immer klei-
ner gehalten wird. Tatsache aber ist, dass gerade bei den
oberen 10%, die dann trotzdem betroffen sind, das Gros der
Arbeitsplätze steckt. Der Mittelstand gehobener Größe ist ja
gerade das Einmalige bei uns in Deutschland. Denn erst ab
einer kritischen Größe, die italienische und französische Qua-
si-»Mittelständler« oftmals nicht haben, ist eine stabile tech-
nologische Führerschaft möglich, die im Wettbewerb eben
auch über nur Euroland hinaus trägt. 

Das Argument von einer Besteuerung nur der Anteilseigner
ist noch weniger belastbar: Damit der Anteilseigner seine
Vermögensabgabe oder Erbschaftsteuer bezahlen kann,

wird er Kapital aus dem Unternehmen ausschütten müssen.
Mit solchen künstlich ausgelösten Ausschüttungen sinkt die
Eigenkapitalquote und so dann auch die Fähigkeit zu in-
vestieren. 

Schlimmer noch: Um 20% Steuern zu zahlen, muss ein An-
teilseigner (bei einer Steuerbelastung des Ertrags von rund
50%) 40% (bereits versteuertes) Kapital ausschütten, solan-
ge die Vermögensabgabe-Belastung nicht abzugsfähig aus-
gestaltet wird.

Die Gesamtsteuereinnahmen in Deutschland entwickeln sich
trotz des kleinen Einbruchs von 2009 weiter sehr gut: Der
deutsche Staat verzeichnet Rekordsteuereinnahmen: Für al-
le öffentlichen Haushalte zusammen werden für 2013 ins-
gesamt 615,2 Mrd. Euro erwartet. Zum Vergleich: 2006
waren es noch 488 Mrd. Euro. Die Einnahmeseite stimmt,
allein deswegen sind Steuererhöhungen unsinnig! Da braucht
es keine höhere Vermögensbesteuerung mit all ihren schlim-
men Nebenwirkungen. Da braucht es nur etwas Mehr an
Disziplin, wozu sich aber beispielsweise die Grünen noch
lange nicht durchgerungen haben. Ihr wohlklingender »Drei-
klang« aus  »Einnahmenerhöhungen – Einsparungen – Effi-
zienzsteigerungen« mit dem Ziel nachhaltiger Haushaltskon-
solidierungen, entpuppt sich bei näherer Betrachtung zum
ganz großen Übergewicht als konventionelles Drehen an den
diversen Steuerschrauben.

Manche Steuererhöhung mag zwar als Abbau ökologie-
widriger Subventionen deklariert werden, bleibt aber in der
Sache eine Erhöhung. Nein, da zeigt sich noch nirgendwo
ein großer Gesamtentwurf, der auch all seinen Teilen gerecht
zu werden versucht: indem er sie beachtet.

Dem Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der
Finanzen, mit dem wir Familienunternehmer nicht immer ei-
ner Meinung sind, ist beizupflichten, kommt er in seiner Ana-
lyse »Besteuerung von Vermögen« im Juli 2013 dazu, von
einer »in jeder Hinsicht problematischen Vermögensteuer«
zu sprechen. Seit Monaten hagelt es förmlich Hinweise aus
der betrieblichen Praxis wie auch aus der Wissenschaft, dass
diese Modelle in eine Sackgasse führen.

Man hat vorher nicht genug denken und rechnen lassen,
nun muss man sich das anlesen. Aber man kann Lernfä-
higkeit zeigen und sich, statt sich zu verstellen, wieder ehr-
lich machen. Sie wissen – inzwischen – gut, was sie tun.
Die Beipackzettel sind geschrieben und gelesen. Einen Ge-
sichtsverlust kann ich nur darin erkennen, an einer solchen
Stelle weiter zu machen. Ein Schritt zurück erlaubt wieder
andere nach vorn.
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Starke Schultern können mehr tragen

Baden-Württemberg steht vor einer gewaltigen Aufgabe. Ei-
nerseits gilt es, die Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern,
andererseits müssen wir die finanziellen Lasten der Vergan-
genheit stemmen. Wir müssen die in der Vergangenheit
eingegangenen Verpflichtungen erfüllen, erfolgreiche Pro-
jekte und Förderprogramme fortführen und natürlich die
geerbten Schulden tilgen. Dabei darf nicht vergessen wer-
den, dass wir als Land erhebliche Personalkosten schul-
tern müssen. Und um den Herausforderungen der Zukunft
gewachsen zu sein, bedarf es erheblicher Investitionen in
Bildung, Forschung und Infrastruktur. 

Ausgangslage

Wir können – in ganz Deutschland – vor dem Investitions-
stau in unserem Bildungssystem, unserer Infrastruktur und
unseren Kommunen nicht die Augen verschließen. Für jeden
Bürger, aber auch gerade für mittelständische Unternehmen
und für Familienunternehmen, sind diese Investitionen bares
Geld wert: Denn jeder, der etwas transportieren muss, leidet
unter maroden Straßen und gesperrten Brücken. Viele Unter-
nehmen, vor allem im ländlichen Raum, können ein Lied sin-
gen von den Folgen eines fehlenden Breitbandanschlusses.
Oder von Auszubildenden, denen Grundfertigkeiten fehlen,
weil das Bildungssystem nicht ausreichend ausgestattet war.
Oder von Angestellten, die nur noch halbtags arbeiten kön-
nen, weil sie für ihr Kind keinen Betreuungsplatz finden. Und
auch die fehlende Investitionskraft der Kommunen macht sich
in den Auftragsbüchern und einem schlechteren Arbeitsum-
feld bemerkbar. Ein gutes Bildungssystem, eine solide Infra-
struktur und lebendige Kommunen müssen wir fair und oh-
ne neue Schulden finanzieren. 

Der Vorhalt, das Land müsse angesichts dieser finanziellen
Belastungen einfach noch mehr sparen, ist wohlfeil. Selbst
in Bereichen mit Einsparpotenzial ist der Widerstand bei tat-

sächlichen Einschnitten groß. Die dem Land auferlegten Ver-
pflichtungen sind enorm, der Gestaltungsspielraum ver-
gleichsweise gering. Und obwohl Baden-Württemberg ein
wirtschaftlich starkes Land ist, ist der Landeshaushalt struk-
turell unterfinanziert. Allein mit Ausgabenkürzungen ist die
strukturelle Deckungslücke von rund 2,5 Mrd. Euro nicht
zu schließen.

Steuern in Deutschland

Damit wird eines deutlich: Dies alles verlangt nach zusätz-
lichen finanziellen Mitteln für den Staat. Und um diese zu-
sätzlichen Einnahmen zu generieren, muss der Staat Steu-
ern erheben. Konsum und Einkommen sind in Deutschland
bereits mit erheblichen Abgaben belastet. Bei einem inter-
nationalen Vergleich der Abgabenbelastung stellt man schnell
fest, dass Deutschland das Vermögen niedrig besteuert. Das
Aufkommen sämtlicher vermögensbezogener Steuern be-
trägt lediglich ca. 0,9% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist
weniger als die Hälfte der Durchschnittsbelastung der OECD-
oder der EU-15-Staaten. Untersuchungen der OECD zei-
gen aber, dass Steuern auf Immobilien, aber auch Vermö-
gen-, Erbschaft- und Schenkungsteuern, kaum verzerren-
de Wirkung auf die Wirtschaftsentwicklung haben, jedoch
die Vermögensungleichheit verringern können. 

Anders als die breit und eher regressiv wirkende Grundsteu-
er kann eine persönliche Vermögensteuer die Steuerbelas-
tung auf die wohlhabenden Teile der Bevölkerung konzen-
trieren. Da die privaten Vermögen in Deutschland stark kon-
zentriert sind, kann sich dennoch eine beträchtliche Besteue-
rungsbasis ergeben. So hat eine wissenschaftliche Unter-
suchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung
(DIW), in deren Rahmen die Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten der privaten Haushalte ermittelt wurden, ein pri-
vates Nettovermögen zwischen 6 und 7 Billionen Euro er-
mittelt. Davon entfallen fast zwei Drittel auf das reichste Zehn-
tel der Bevölkerung. Betrachtet man die Vermögensvertei-
lung noch detaillierter, stellt man fest, dass ein Viertel des
privaten Vermögens (ca. 2,5 Billionen Euro) etwa 0,1% der
Bevölkerung gehört – also etwa 80 000 Bürgerinnen und
Bürgern. Hieran erkennt man, dass eine maßvolle Vermö-
gensteuer nur wenige Bürger im Verhältnis geringfügig be-
lasten würde. Dennoch könnte ein nachhaltiges Steuermehr-
aufkommen generiert werden.

Eines ist dabei besonders wichtig: Investitionen in die deut-
schen Standorte, Forschung und Arbeitsplätze dürfen nicht
gefährdet werden. Deshalb müssen wir die Sorgen der Wirt-
schaft vor einer zu hohen Steuerlast ernst nehmen. Die Wie-
derbelebung der Vermögensteuer steht für die Landesregie-
rung von Baden-Württemberg daher klar unter dem Vorbe-
halt einer deutlichen Verschonung für Betriebsvermögen.
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Ohne eine solche Ausgestaltung werden wir einem entspre-
chenden Gesetzentwurf im Bundesrat nicht zustimmen. 

Auch das SPD-Regierungsprogramm zur Bundestagswahl
2013 enthält ein klares Bekenntnis zur Wiedereinführung ei-
ner Vermögensteuer: »Vermögen wird in Deutschland im welt-
weiten Vergleich weit unterdurchschnittlich besteuert. Wir
werden die Vermögenssteuer auf ein angemessenes Niveau
heben, um den Ländern die notwendige Erhöhung der Bil-
dungsinvestitionen zu ermöglichen. Wir wollen eine Vermö-
genssteuer, die der besonderen Situation des deutschen Mit-
telstandes, von Personengesellschaften und Familienunter-
nehmen Rechnung trägt und ihre zukunftssichernde Eigen-
kapitalbildung sichert, sowie ihre Investitionspielräume nicht
belastet. Bei der Vermögenssteuer stellen hohe Freibeträge
für Privatpersonen sicher, dass das normale Einfamilienhaus
nicht von der Vermögenssteuer betroffen sein wird.«

Länderprojekt »Wiedereinführung einer 
Vermögensteuer«

Die Vermögensteuer wäre eine Ländersteuer, das Aufkom-
men hieraus würde die jeweiligen Länderhaushalte stärken.
Daher ist es nur folgerichtig, dass sich die Länder frühzeitig
intensive Gedanken über die konkrete Ausgestaltung einer
solchen Steuer machen. Gemeinsam mit den Finanzminis-
terien aus Hamburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen hat mein Haus seit August 2011 verschiedene Über-
legungen zu einer möglichen Wiedereinführung der Vermö-
gensteuer angestellt. Die Fachbeamten haben dabei nicht
im akademischen Studierzimmer gearbeitet, sondern ihre
ersten Arbeitsergebnisse vom DIW auf deren Aufkommens-
und Belastungswirkung hin untersuchen lassen. Auch die
mit einer zukünftigen Vermögensteuer verbundenen Erhe-
bungs- und Befolgungskosten haben sie ermitteln lassen.
Das DIW-Gutachten zu den »Aufkommens- und Verteilungs-
wirkungen einer Wiederbelebung der Vermögensteuer« wur-
de in der Zwischenzeit auch veröffentlicht. 

Nach dem bisherigen Stand der Überlegungen könnte ein
jährliches Vermögensteueraufkommen von 10 Mrd. Euro er-
reicht werden. Dies wäre mit einem niedrigen Steuersatz von
1% und hohen persönlichen Freibeträgen von 2 Mill. Euro
für Alleinstehende bzw. 4 Mill. Euro für Ehegatten und ein-
getragene Lebenspartner erreichbar. Dabei ist denkbar, dass
diese Freibeträge bei übersteigendem Vermögen bis auf ei-
nen Sockelbetrag – angedacht sind 500 000 Euro – abge-
schmolzen werden. Entscheidend ist auch: Eine zukünftige
Vermögensteuer darf die Alterssicherung weder gefährden,
noch sollen Rentner und Pensionäre einzig aufgrund der an-
gesparten Altersvorsorge von der Vermögensteuer betrof-
fen sein. Daher sehen die Überlegungen eine weitgehende
Freistellung des Altersvorsorgevermögens vor. Alle Vermö-
genswerte werden einheitlich bewertet, Grundlage hierfür ist

der jeweilige Verkehrswert. Eine nicht verfassungskonfor-
me Privilegierung von Immobilien und Unternehmen auf-
grund eines niedrigen Wertansatzes, wie es die Vermögen-
steuer bis 1995 vorsah, wäre damit ausgeschlossen. 

Vertretbarer Aufwand

Das DIW konnte auch die oft gehörte Behauptung widerle-
gen, eine zukünftige Vermögensteuer sei nur mit erhebli-
chem Verwaltungsaufwand vollziehbar und die Verwaltungs-
kosten würden das erzielbare Steueraufkommen überstei-
gen, zumindest aber nahezu aufzehren. Die Befolgungskos-
ten für die Steuerpflichtigen betragen nach Berechnungen
des DIW 0,9% des Steueraufkommens, die Verwaltungs-
kosten nur 0,5% des Aufkommens. Eine Vermögensteuer
lohnt sich also! 

Verschonung des Betriebsvermögens

In Übereinstimmung mit den Aussagen im bereits zitierten
SPD-Regierungsprogramm 2013 bin ich überzeugt, dass
ein Vermögensteuerkonzept ohne eine sichtbare Verscho-
nung des Betriebsvermögens nicht umsetzbar ist. Die vor-
handenen Befürchtungen und Sorgen der Betriebe und Un-
ternehmen sind in jedem möglichen Konzept zu berücksich-
tigen. Denn ohne Zweifel würde eine Vermögensteuer zu
einer zusätzlichen Belastung der Wirtschaft führen. Eine Be-
steuerung von Betriebsvermögen könnte aber, je nach kon-
kreter Ausgestaltung, das Eigenkapital aufzehren und die In-
vestitionsmöglichkeiten des Unternehmens schmälern. Dar -
über hinaus besteht die Gefahr der Substanzbesteuerung,
wenn auch in ertragsschwachen Wirtschaftsjahren bzw. von
ertragsschwachen Unternehmen in Abhängigkeit vom Un-
ternehmenswert eine solche Steuer bzw. Abgabe entrich-
tet werden muss. 

Aus diesen Gründen ist es für uns unabdingbar, dass eine
Besteuerung von Vermögen nur dann eingeführt werden
darf, wenn eine wirksame Sicherung von Betriebsvermögen
gewährleistet ist. Sowohl die Überlegungen der Länder als
auch das Regierungsprogramm selbst enthalten noch kei-
ne Festlegungen, in welcher Weise und in welchem Um-
fang eine Verschonung erfolgt. Denn für die Ausgestaltung
der Verschonung gibt es verschiedene Ansätze. 

Grundsätzlich kann die Verschonung des Betriebsvermö-
gens durch 

– völlige Freistellung des Betriebsvermögens von der Be-
steuerung, 

– durch einen sachlichen Freibetrag, 
– durch quotale Freistellung, 
– durch eine Kombination eines sachlichen Freibetrags

mit einer quotalen Freistellung oder 
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– durch Deckelung der Vermögensteuerbelastung (Plafon-
dierung) erfolgen. 

Abhängig von der jeweiligen Verschonungsalternative profi-
tieren große und kleine Betriebe in unterschiedlichem Umfang
von der Verschonung. Sich hier und jetzt auf eine Alternative
festzulegen, ist verfrüht. Denn vor dem Hintergrund des ak-
tuellen Vorlagebeschlusses des Bundesfinanzhofs zur mög-
lichen Verfassungswidrigkeit des geltenden Erbschaftsteuer-
rechts können die möglichen Verschonungsoptionen bei der
Wiedereinführung einer Vermögensteuer nicht isoliert, son-
dern müssen vielmehr im Zusammenhang mit anderen Subs -
tanzsteuern betrachtet werden. Noch in diesem Jahr ist mit
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu die-
sem Vorlagebeschluss zu rechnen. Dann werden wir wissen,
unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang ei-
ne Verschonung des Betriebsvermögens von der Erbschaft-
oder Schenkungsteuer zukünftig noch möglich sein wird. Ist
bei der Erbschaftsteuer eine Verschonung verfassungsrecht-
lich zulässig, so muss dieser Gedanke auch auf die Vermö-
gensteuer übertragen werden. Beide Steuern greifen auf die
Substanz des Unternehmens zu und dürfen nicht so belas-
tend wirken, dass es dem Unternehmer nicht möglich ist, die
Steuer aus vorhandenen Mitteln zu begleichen. Daher müs-
sen auch die verschiedenen Substanzsteuern (Vermögen-
steuer, Erbschaftsteuer und Grundsteuer) im Zusammenhang
betrachtet werden und aufeinander abgestimmt sein. 

Neben diesen grundsätzlichen Überlegungen zur Notwen-
digkeit einer Verschonung bei der Vermögensteuer ist noch
zu untersuchen, wie bei Unternehmen mit einem hohen Un-
ternehmenswert aber geringen Erträgen eine Übermaßbe-
steuerung verhindert werden kann. So ist der Vermögen-
steuerwert des Unternehmens zwar zunächst vom Gewinn
des Unternehmens abhängig. Sinkende Gewinne oder so-
gar Verluste führen damit zu einem niedrigeren Ertragswert
und damit auch zu einer niedrigeren Vermögensteuerbe-
lastung. Denkbar wäre hier, auf den Substanzwert als Min-
destwert bei der Besteuerung zu verzichten bzw. die der-
zeitige Mindestwertdefinition anzupassen. 

Fazit

Wir haben mit unseren Überlegungen zur Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer eine gute Basis zur Verbreiterung
der Steuerbasis errichtet. Entscheidend ist, dass Besitzer
sehr hoher Privatvermögen ihren gerechten zusätzlichen
Finanzierungsbeitrag für unser Gemeinwesen leisten. Da-
bei darf die Gesamtbelastung der Wirtschaft mit Steuern
und Abgaben nicht aus dem Auge verloren werden. Eine
übermäßige Belastung muss vermieden und Betriebsver-
mögen sichtbar verschont werden.

Sägen wir an dem Ast, auf dem wir 
sitzen? 
Auswirkungen der Vermögensteuer

Die allgemein anerkannte Forderung, das Unternehmen -
steuerrecht weiter zu modernisieren und international wett-
bewerbsfähig zu gestalten, hat im Vorfeld der Bundestags-
wahl 2013 an Priorität verloren. In ihren aktuellen Program-
men fordern SPD und Bündnis 90/Die Grünen höhere Spit-
zensteuersätze bei der Einkommensteuer und eine Refor-
mierung des Ehegattensplittings. Bei der Gewerbesteuer soll
die Bemessungsgrundlage durch eine umfassende Auswei-
tung der Hinzurechnungsvorschriften nochmals verbreitert
werden. Aber insbesondere die geplante Einführung einer
Vermögensabgabe (Bündnis 90/Die Grünen) bzw. eine Wie-
dereinführung der Vermögensteuer (SPD) bieten Anlass zur
steuerpolitischen Diskussion. Von den Befürwortern werden
die geplanten Steuererhöhungen als volkswirtschaftlich ver-
meintlich unschädliche Maßnahmen beworben, um insbe-
sondere die Ziele der Haushaltskonsolidierung und der Re-
duzierung der Staatsschuldenquote zu erreichen. 

Die geplanten Steuererhöhungen werden darüber hinaus mit
Verteilungsargumenten gerechtfertigt (vgl. Bach und Bez-
noska 2012; Bach, Beznoska und Steiner 2010). Wie eine
Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (2013)
zeigt, unterstützt eine Mehrheit der Befragten die Argumen-
tation und kann sich eine Wiedereinführung der Vermögen-
steuer, höhere Spitzensteuersätze bei der Einkommensteu-
er und höhere Unternehmensteuern zur Erreichung von mehr
sozialer Gerechtigkeit vorstellen. Steuererhöhungen für Wohl-
habende scheinen somit ein gutes Wahlkampfthema zu sein.
Das sagt aber noch nichts darüber aus, ob sie ökonomisch
sinnvoll sind. Auch die Frage, ob mit den geplanten Steu-
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ererhöhungen allein die »Reichen« oder womöglich auch die
»Schwächeren« getroffen werden, ist damit noch nicht be-
antwortet. 

In den vergangenen Jahren wurden die Unternehmensteu-
ern deutlich gesenkt, um den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land im internationalen Wettbewerb attraktiver zu machen.
Es wurde gefordert, dass Deutschland nicht länger »Hoch-
steuerland« sein dürfe, um Arbeitsplätze nicht zu gefährden.
Auch bei vorsichtiger Interpretation kann die bessere wirt-
schaftliche Entwicklung in den letzten Jahren als Indiz da-
für dienen, dass diese Maßnahmen die Wettbewerbsfähig-
keit Deutschlands verbessert haben. Trotz der europäischen
Wirtschaftskrise ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland
gut. Deshalb sprudeln die Steuereinnahmen und die Haus-
haltslage ist vergleichsweise entspannt (vgl. BMF 2013, 5).
Das höhere Trendwachstum in Deutschland ist aber kei-
neswegs auch zukünftig gesichert. Insbesondere Steuerer-
höhungen könnten das Erreichte gefährden, denn sie dürf-
ten die Investitionsneigung der Unternehmen deutlich be-
lasten.

Überraschend ist, dass die Begründung für Steuersenkun-
gen in der Vergangenheit aktuell nicht mehr gültig zu sein
scheint. Warum Arbeitsplätze durch die angekündigten Steu-
ererhöhungen nicht verloren gehen und/oder ins Ausland
verlagert werden sollen, wird von den Oppositionsparteien
nicht thematisiert. Eine mögliche Erklärung ist, dass – mit
Ausnahme der Gewerbesteuerreformen – die vorgeschla-
genen Steuern nicht direkt als höhere Unternehmensteu-
ern interpretiert werden. Die geplante Vermögensabgabe
bzw. die Wiedereinführung der Vermögensteuer wirken aber
als (Soll-)Ertragsteuern, was im Folgenden am Beispiel der
Vorschläge von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD er-
läutert wird. Zum besseren Verständnis werden zunächst die
wesentlichen Aspekte der Vorschläge dargestellt.

Bündnis 90/Die Grünen haben einen konkreten Gesetzes-
entwurf vorgelegt (vgl. BT-Drs 17/10770). Die Partei spricht
sich darin für eine einmalige Vermögensabgabe aus, die
nur von natürlichen Personen erhoben wird. Anteile an Ka-
pitalgesellschaften werden auf Ebene des Anteilseigners als
Vermögensgegenstand erfasst. Die Abgabe soll 15% betra-
gen und über einen Zeitraum von zehn Jahren zu zahlen
sein. Damit ergibt sich ein jährlicher Steuersatz von 1,5%.
Um Unternehmen nicht zu stark zu belasten, ist ein Freibe-
trag für betriebliches Vermögen i.H.v. 5 Mill. Euro vorgese-
hen. Außerdem ist die jährliche Belastung der Unterneh-
men auf maximal 35% des Betriebsergebnisses begrenzt
(Kappungsbetrag), um eine Besteuerung der Unternehmens-
substanz zu verhindern. Es wird insgesamt mit einem Steu-
eraufkommen von 100 Mrd. Euro gerechnet.

Das Wahlprogramm der SPD sieht zwar eine Wiedereinfüh-
rung der Vermögensteuer vor, allerdings ist im aktuellen Wahl-

programm weder eine Angabe über die Höhe des »ange-
messenen« Steuersatzes noch des zu gewährenden Frei-
betrages zu finden, was im Hinblick auf die Transparenz
der steuerpolitischen Debatte durchaus problematisch ist.1

Wie in Bach und Beznoska (2012) sowie Spengel und Evers
(2012) wird im Folgenden daher der Vorschlag der SPD-
geführten Länder diskutiert. In diesem Modell liegt der Ver-
mögensteuersatz für natürliche Personen bei 1% und der
Freibetrag, der bis auf 500 000 Euro (1 Mill. Euro bei Zusam-
menveranlagung) abzuschmelzen ist, wird mit 2 Mill. Euro
(4 Mill. Euro für Verheiratete) angesetzt. Für juristische Per-
sonen ist eine geringe Freigrenze von 200 000 Euro vorge-
sehen und es soll das Halbvermögensverfahren angewen-
det werden. Insgesamt erwartet die SPD ein jährliches Ver-
mögensteueraufkommen i.H.v. etwa 10 Mrd. Euro. 

In beiden Konzepten erfolgt die Bewertung des Vermögens,
wie auch im derzeit geltenden Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht, zum gemeinen Wert. Werden Unternehmen
nicht an der Börse gehandelt oder haben keine zeitnahen
Verkäufe stattgefunden, erfolgt die Gesamtbewertung nach
dem vereinfachten Ertragswertverfahren, mindestens aber
zum Substanzwert. Hierfür wird der um einen angemesse-
nen Unternehmerlohn und einen pauschalen Ertragsteuer-
aufwand von 30% reduzierte Durchschnittsertrag der letz-
ten drei Wirtschaftsjahre mit einem Kapitalisierungsfaktor
multipliziert. Vereinfachend gesagt bedeutet dies, dass die
Bemessungsgrundlage aktuell dem 15,29-fachen des kor-
rigierten, durchschnittlichen Gewinns entspricht. Da der Un-
ternehmensgewinn der Anknüpfungspunkt für die Vermö-
gensabgabe/Vermögensteuer ist, kann die an das Betriebs-
vermögen anknüpfende Substanzsteuer als eine (Soll-)Er-
tragsteuer interpretiert werden.

Die Höhe der zu erwartenden Belastung durch die Vermö-
gensabgabe/Vermögensteuer wird von Schneider et al.
(2013) in einer Mikrosimulation auf Basis der Amtlichen Fir-
mendaten in Deutschland( AFiD) exemplarisch für das Ver-
arbeitende Gewerbe berechnet. Demnach wären von der
Vermögensabgabe von Bündnis 90/Die Grünen 28% der
Personengesellschaften des Verarbeitenden Gewerbes be-
troffen.2 Die Kappung der Steuer auf 35% des Unterneh-
mensgewinns würde für 9% der Beobachtungen greifen.
Betrachtet man nur Unternehmen mit positiven Gewinnen,
so liegt der Durchschnitt der zu erwartenden Belastungen
durch die Vermögensabgabe bei 4% im Verhältnis zum Ge-
winn. Das Verhältnis aus durchschnittlicher Steuerzahlung
und durchschnittlichem Gewinn liegt hingegen bei knapp
13%. Dabei ist die zweite Maßgröße aussagekräftiger für
das Verarbeitende Gewerbe als Ganzes, da sie große Un-
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dass die Vermögensteuer auf ein angemessenes Niveau gehoben werden
soll (vgl. SPD 2013, 67 f.).

2 Die im Folgenden dargestellten Werte sind Mindestgrößen. Andere Sze-
narien führen zu deutlich höheren Werten (vgl. Schneider et al. 2013, Tab. 7).
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ternehmen mit hohen Steuerzahlungen und Gewinnen stär-
ker gewichtet und auch Verlustunternehmen berücksichtigt.

Beim Vorschlag der SPD werden nicht nur Personengesell-
schaften, sondern auch Kapitalgesellschaften besteuert. Be-
trachtet man zunächst die Personengesellschaften, so wä-
ren 43% bis 56% der Unternehmen von der Steuer betrof-
fen, also erheblich mehr als beim Vorschlag von Bünd-
nis 90/Die Grünen. Dies liegt einerseits an den geringeren
und sich mindernden Freibeträgen, andererseits an der feh-
lenden Kappungsregelung, die Steuerzahlungen für Verlust-
unternehmen oder ertragsschwache Unternehmen verhin-
dert. Der Durchschnitt der Steuersätze aller Personengesell-
schaften mit positiven Gewinnen liegt bei 17% und das Ver-
hältnis aus durchschnittlicher Steuerzahlung, und durch-
schnittlichem Gewinn im Verarbeitenden Gewerbe beträgt
12%. Durch die fehlende Kappungsregelung kommt es im
SPD-Modell zu einer deutlich höheren Varianz der Steuer-
belastungen zwischen den Unternehmen. So sind auch Kon-
stellationen möglich, in denen der Durchschnittsteuersatz
mehr als 100% beträgt und die Vermögensteuer damit den
Ertrag des Unternehmens übersteigt. Angesichts der aus-
gesprochen geringen Freigrenze von 200 000 Euro unter-
liegen nahezu alle Kapitalgesellschaften der Besteuerung
(98%). Außerdem steigt der Anteil der Unternehmen, die auf
Basis des Substanzwertes besteuert werden, da der Sub-
stanzwert die Freigrenze in aller Regel überschreitet. So liegt
der durchschnittliche Steuersatz aller Unternehmen mit po-
sitiven Gewinnen bei 28%. Die durchschnittliche Steuerbe-
lastung aller Kapitalgesellschaften des Verarbeitenden Ge-
werbes fällt mit 14% ebenfalls hoch aus (vgl. Schneider et
al. 2013, Tab. 7).

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Einführung einer
Vermögensabgabe/Vermögensteuer eine erhebliche Zunah-
me der Komplexität des Steuerrechts zur Folge hätte. Un-
ter Berücksichtigung vorliegender empirischer Befunde so-
wie der derzeit geltenden Bewertungsmethoden dürften die
Erhebungskosten des Vermögensteuerkonzepts der SPD in
einer Größenordnung von etwa 20% des erzielbaren Auf-
kommens liegen (vgl. Schneider et al. 2013, 45 ff.).

Auch wenn die Berechnungen keine direkten Rückschlüs-
se auf das Investitionsverhalten und die Kapitalstruktur von
Unternehmen zulassen, so lassen sich auf Basis der Er-
gebnisse Erwartungen über die Auswirkungen ableiten. Legt
man übliche Schätzwerte für Elastizitäten von Investitionen
zugrunde, wäre durch einen Anstieg der inländischen ef-
fektiven Steuerlast um 12 Prozentpunkte bei einer sehr mo-
deraten Steuerelastizität von – 1,19 mit einem Rückgang der
ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland um 13,3%
zu rechnen. Das Investitionsvolumen im Verarbeitenden Ge-
werbe würde bei unterstellten Steuerelastizitäten zwischen
– 0,25 und – 1 um 2,2 bis 8,6% sinken. Schließlich sind auch
Prognosen über die Entwicklung der Kapitalstruktur der Un-

ternehmen möglich. Durch die Vermögensabgabe/Vermö-
gensteuer sollte nach vorsichtigen Schätzungen die Fremd-
kapitalquote der Unternehmen um 3,6 Prozentpunkte stei-
gen. Eine direkte Folge dieser Entwicklung wäre eine Erhö-
hung des Insolvenzrisikos der Unternehmen durch einen ge-
ringeren Eigenkapitalpuffer.

Wie auch Spengel und Evers (2012) oder der Wissenschaft-
liche Beirat (2013) zeigen die Ergebnisse, dass eine Um-
setzung der Reformkonzepte von Bündnis 90/Die Grünen
und SPD die Ertragskraft der deutschen Unternehmen emp-
findlich treffen würde und die Steuerentlastungsmaßnahmen
der letzten Jahre konterkariert. Deutschland wäre durch
die Umsetzung der Pläne zur Vermögensbesteuerung wie-
der ein »Hochsteuerland« (Wissenschaftlicher Beirat 2013,
36). Durch die zu erwartenden Auswirkungen auf Investiti-
ons- und Standortentscheidungen von Unternehmen las-
sen sich überdies Belastungen auf dem Arbeitsmarkt nicht
vermeiden. Am Ende lastet die Steuer dann nicht allein auf
den »Reichen«, sondern gerade auch auf Arbeitnehmern.
In einem Land, in dem Fachkräftemangel herrscht und gleich-
zeitig jeder Fünfte in Armut lebt, sollten nicht Umverteilungs-
maßnahmen durch Steuererhöhungen im Vordergrund der
Betrachtung stehen, sondern die effiziente Nutzung der
durchaus hohen Staatseinnahmen zur Verbesserung der Bil-
dungs- und Arbeitsmarktsituation.
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